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Vorbemerkungen: 

 

Bei den Prüfungsfeststellungen der einzelnen Prüfungen des Rechnungsprüfungsaus-

schusses wurde aus schreibtechnischen Gründen das jeweilig zutreffende Ergebnis 

schwarz hinterlegt. Beispiel:   

 

 

 

  Hier gilt das Ja als ausgewählt. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS  

1-14 Bereich Revision der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein 

2-11 Bereich Finanzen der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein 

Abs. Absatz 

AG Aktiengesellschaft 

AktG Aktiengesetz in der Fassung vom 06.09.1965, zuletzt geändert am 

12.12.2019  

bzw. beziehungsweise 

d. h. das heißt 

DRS Deutsche(r) Rechnungslegungsstandard(s) 

EUR Euro 

f. folgende 

GAG GAG Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe und Städtebau  

gem. gemäß 

GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung in der Fassung vom 18.05.2006, 

zuletzt geändert am 26.11.2019 

GemO Gemeindeordnung vom 14.12.1973 in der Fassung vom 

31.01.1994, zuletzt geändert am 22.12.2015 

gGmbH gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GML GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH 

HGB Handelsgesetzbuch in der Fassung vom 10.05.1897, zuletzt geän-

dert am 19.06.2020 

i. V. m. in Verbindung mit 

KomDoppikLG Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 

02.03.2006, zuletzt geändert am 08.10.2013 

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH 

Lumedia Lumedia Grundbesitz Verwaltungs GmbH 

mbH mit beschränkter Haftung 

Nr. Nummer 

RPA Rechnungsprüfungsausschuss 

TWL Technische Werke Ludwigshafen AG 

TZL TZL – Technologiezentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH 

VV Verwaltungsvorschrift 

WBL Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen – Eigenbetrieb der Stadt Ludwigs-

hafen am Rhein 

WGS WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau mbH 
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1 Prüfungsauftrag 

1 Als Rechnungsprüfungsausschuss der 

Stadt Ludwigshafen am Rhein 

(im Folgenden „RPA“ genannt) 

haben wir gemäß § 112 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 113 f. GemO den Gesamtabschluss sowie 

dessen Anlagen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft.  

2 Die Stadt Ludwigshafen hat nach § 15 KomDoppikLG erstmals zum 31.12.2015 einen 

Gesamtabschluss mit Anlagen zu erstellen. Zu dem Gesamtabschluss hat die Stadt ihren 

Jahresabschluss (§ 108 GemO) und die Jahresabschlüsse ihrer Tochterorganisationen 

zusammenzufassen (§ 109 GemO). 

3 Der Gesamtabschluss ist gemäß § 109 Abs. 8 GemO i. V. m. § 114 Abs. 2 GemO 

innerhalb von elf Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen und öffentlich 

bekannt zu geben. Nach § 112 Abs. 1 Nr. 3 GemO haben der Rechnungsprüfungs-

ausschuss und das Rechnungsprüfungsamt insbesondere die Aufgabe, den Gesamtab-

schluss nebst Anlagen der Gemeinde zu prüfen. Der Gemeinderat nimmt den geprüften 

Gesamtabschluss mit Anlagen nach dem Beschluss über die Feststellung des geprüften 

Jahresabschlusses (gem. § 114 Abs. 1 S. 1 GemO bis spätestens 31.12. des auf das 

Haushaltsjahr folgenden Jahres) zur Kenntnis und beschließt über die Entlastung des 

Bürgermeisters und der Beigeordneten (vgl. VV 2.4 zu § 113 GemO). Danach muss der 

Gesamtabschluss mit dem Jahresabschluss öffentlich ausgelegt werden. 

Nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2017 in der Stadtratssitzung am 

15.04.2019 war es nicht möglich, den Gesamtabschluss 2017 fristgerecht mit zu veröf-

fentlichen. Der Bereich Revision und der Rechnungsprüfungsausschuss haben daher in 

der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 03.04.2019 empfohlen, den Ge-

samtabschluss zeitnah zu finalisieren und – sobald geprüft sowie dem Stadtrat zur Kennt-

nis gegeben – zu veröffentlichen. Dies wird voraussichtlich im Anschluss an die Stadtrats-

sitzung am 14.12.2020 erfolgen. 

4 Wir als Rechnungsprüfungsausschuss bestätigen, dass wir bei unserer Prüfung die 

anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. Weisungen, die den Um-

fang, die Art und Weise oder das Ergebnis der Prüfung betreffen, wurden nicht getätigt. 

5 Bei der Erstellung des Prüfungsberichts haben wir uns an die Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (Prüfungsstandard des Instituts der Wirt-

schaftsprüfer – IDW PS 450), soweit anwendbar, angelehnt. 

6 Der Gesamtabschluss sowie dessen Anlagen wurden vom Bereich Finanzen (2-11) der 

Stadt Ludwigshafen in wesentlichen Teilen am 19.03.2020 übergeben und finalisiert bis 
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zum 28.07.2020 (Datum der Übergabe des Gesamtdokumentes durch den Bereich Finan-

zen (2-11). 

7 Gemäß § 113 Abs. 3 GemO hat der Rechnungsprüfungsausschuss zusätzlich einen 

Prüfungsbericht über Art und Umfang sowie über das Ergebnis seiner Gesamtabschluss-

prüfung zu erstellen. Den Bericht der Revision wird der Rechnungsprüfungsausschuss 

beratend zur Kenntnis nehmen. 

8 Gemäß § 113 Abs. 1 GemO ist der Gesamtabschluss nebst Anlagen dahingehend zu 

prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Stadt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung für Gemeinden vermittelt. Der Prüfungsbericht des Bereichs Revision wurde 

der Oberbürgermeisterin der Stadt, Frau Jutta Steinruck, sowie dem Stadtkämmerer, 

Herrn Andreas Schwarz, jeweils am 19.10.2020 vorgelegt. Die Mitglieder des Rech-

nungsprüfungsausschusses haben den Bericht des Bereichs Revision im Vorfeld der 

Ausschusssitzung am 25.11.2020 erhalten. 

Die Prüfung des Gesamtabschlusses sowie dessen Anlagen erstreckt sich auch darauf, 

ob die gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen 

kommunalrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. 

9 Die Prüfung des Gesamtabschlusses beschränkt sich nach VV zu § 112 GemO, Nr. 2, auf 

die Prüfung der ordnungsgemäßen Konsolidierung, da die Einzelabschlüsse zuvor bereits 

mehrheitlich nach den gesetzlichen Vorschriften durch Abschlussprüfer geprüft worden 

sind.  

Nicht von Abschluss(wirtschafts-)prüfern wurden folgende Tochterorganisationen geprüft: 

- Franz- und Käthe Ludowici-Stiftung – zuletzt geprüft von uns als Bereich Revision 

der Stadtverwaltung Ludwigshafen 

- Stiftung Ludwigshafener Bürger – zuletzt geprüft von uns als Bereich Revision der 

Stadtverwaltung Ludwigshafen 

- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum – ungeprüft 

- Zweckverband Kinderzentrum Ludwigshafen am Rhein  

- Zweckverband Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung Lud-

wigshafen 

- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

Zur Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Ludwigshafen zum 31.12.2017 verweisen 

wir auf unseren diesbezüglichen Prüfbericht vom 03.04.2019. 
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10 Dem Gesamtabschluss ist gemäß § 109 GemO ein Gesamtrechenschaftsbericht 

beizufügen, der den Vorgaben des § 59 GemHVO entsprechen muss. Der Gesamtre-

chenschaftsbericht als Anlage des Gesamtabschlusses ist darauf zu prüfen, ob er mit 

dem Gesamtjahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-

klang steht, und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt erwecken. Dabei ist auch zu prüfen, ob die 

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind (§ 113 Abs. 2 

GemO). 

11 Nach Durchführung der Prüfung des Gesamtabschlusses mit dessen Anlagen haben wir 

das Ergebnis gemäß § 113 Abs. 3 GemO zum Ende unseres Prüfungsberichtes in Ab-

schnitt 3 zusammengefasst. 
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2 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in den Sitzungen am 04.09.2019, 29.01.2020, 

10.06.2020 und 09.09.2020 den Gesamtabschluss des Jahres 2017 geprüft. 

2.1 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschuss am 04.09.2019 

2.1.1 RPA 04.09.2019, TOP 2 Öffentlich: Einführung in die Aufgaben des 

Rechnungsprüfungsausschusses und Überblick über den Bereich Revi-

sion 

 In der konstituierenden Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses nach der 

Stadtratswahl stellt der Bereich Revision unter anderem die Prüfungspflicht zum 

Gesamtabschluss in Form einer Power-Point-Präsentation vor.  
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2.1.2 RPA 04.09.2019, TOP 3 Nichtöffentlich: Gesamtabschluss 2017; Stich-

probenauswahl zur Prüfung der Aktiva und Passiva; Prüfung Schritt 1 

  Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses haben die gewünschten Bi-

lanzpositionen aus der Aktiva und Passiva des Gesamtabschlusses 2017 benannt: 

 

 

Anlage 3

Fraktion A Bezeichnung
3.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler
3.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände ……
4.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen
4.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens
3.2.4 Infrastrukturvermögen
3.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden
3.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 
4.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens
3.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
4.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebssoffe
4.2.4 Forderungen gegen Gesellschaften, Träger und Mitglieder
4.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
4.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Grüne 3.2.4 Infrastrukturvermögen
Grüne/Piraten 4.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften, Trägern und ….

Verbindlichkeiten gg. Unternehmen, mit denen ein Bet. Verh….

SPD

CDU

AFD

FWG

Ergebnis TOP 3 nichtöffentlich

Prüfung Schritt 1: Gesamtabschluss 2017 - Aktiva

Stichproben der Ratsmitglieder vom 05.09.2019
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2.2 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 29.01.2020 

2.2.1 RPA 29.01.2020, TOP 3 Nichtöffentlich: Gesamtabschluss 2017; Stich-

probenauswahl zur Prüfung der Gesamtergebnisrechnung; Prüfung 

Schritt 1 

Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses wurden über die Ablauf infor-

miert und haben haben die gewünschten Bilanzpositionen aus der Gesamtfinanz-

rechnung 2017 benannt: 

 

Sondervermögen, Zweckverbände ……

Fraktion P Bezeichnung
1.8 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter
4.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1.5 Gewinnrücklagen

3.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen
5.9 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften, Trägern und ….

3.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen
5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
5.12 sonstige Verbindlichkeiten
3.4 Sonderposten mit Rücklageanteil
5.11 Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht
3.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten
4.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
5.8 Verbindlichkeiten gg. Unternehmen, mit denen ein Bet. Verh….

CDU

AFD

FWG

Grüne

Grüne/Piraten

Stichproben der Ratsmitglieder vom 05.09.2019

SPD

Prüfung Schritt 1: Gesamtabschluss 2017 - Passiva
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2.2.2 RPA 29.01.2020, TOP 4 Nichtöffentlich: Gesamtabschluss 2017; Stich-

probenauswahl zur Prüfung der Gesamtfinanzrechnung; Prüfung 

Schritt 1 

Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses wurden über den Ablauf in-

formiert und haben haben die gewünschten Positionen aus der Gesamtfinanz-

rechnung 2017 benannt: 
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2.3 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 10.06.2020 

2.3.1 RPA 10.06.2020,TOP 5 Nichtöffentlich: Gesamtabschluss 2017; Prüfung 

der Stichproben aus der Sitzung am 04.09.2019 (Gesamtbilanz Aktiva) 

Feststellung der Prüfungsergebnisse durch die Ausschussmitglieder: 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 10.06.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
Prüfung der Summenbilanz Aktiva - Bilanzposition A 3.2.7 Maschinen, technische 

Anlagen, Fahrzeuge 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (07.05.2020) 

A 3.2.7 60.483.949,80 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Aktiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines 
Haushaltsjahres mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem 
beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage 
der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein 
sind demnach die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und 
Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der 
rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich 
selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. 
Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der 
Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem 
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also 
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert 
werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. 
Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 
1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, 
brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im 
Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen 
Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart 
keine Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den 
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies 
die in § 47 Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die 
Gesamtbilanz als Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, 
übersichtliche und nach einheitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die 
über die Zusammensetzung des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten 
Tochterorganisationen und den Kapitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für 
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie 
verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Aktivseite der Bilanzen, entnommen und in die 
jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende 
Formatierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte 
Gesamtbilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition A 3.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge des 
Anlagevermögens werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter 
aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen 
notwendige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für 
Gemeinden vermittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der 
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn 
durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen 
bereits durch Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Aktivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition A 3.2.7 Maschinen, technische Anlagen, 
Fahrzeuge ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 60.483.949,80 Euro ausgewiesen. Dieser setzt 
sich grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der 
Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition 
A 3.2.7 Maschinen, technische 

Anlagen, Fahrzeuge 
in Euro 

 

Konzernbilanz Aktiva 60.483.949,80  
Summe der Konsolidierungsbuchungen - 8.018,00  
Summenbilanz Aktiva 60.491.967,80  
Stadt 18.382.478,84  
GAG 2.638.184,66  
WBL 13.775.850,30  
Konzern Klinikum 1.845.440,00  
Konzern TWL 16.872.478,00  
LUKOM 1.317.502,00  
WGS -  
LUMEDIA -  
Service Wohnanlage Maudach -  
GML 5.660.034,00  
Stiftung Ludwigshafener Bürger -  

Franz und Käthe Ludowici Stiftung -  

Stiftung Ernst Bloch -  

Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung -  
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Konsolidierungsbuchungen 
Auf dieser Position erfolgte eine Konsolidierungsbuchung in Höhe von - 8.018 Euro. 

 
 
 
Die Summenbilanz Aktiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen: 

 
 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
2.553.710,87 + 9.857.730,77 + 1.364.408,66 = 13.775.850,30 Euro 
 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
6.084.942,00 + 10.787.536,00 = 16.872.478,00 Euro 
 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 



 

  13 

 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk 
Ludwigshafen GmbH) 

 
 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen 
Jahresabschluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Die Vermögensübersicht der Stiftung setzt sich lediglich aus Kunstgegenständen und 
Bankguthaben zusammen. 
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 02 
Sitzungstermin: 10.06.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
Prüfung der Summenbilanz Aktiva - Bilanzposition A 4.1.1 Roh-, Hilfs- und 

Betriebsstoffe 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (07.05.2020) 

A 4.1.1 5.375.702,33 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Aktiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines 
Haushaltsjahres mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem 
beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage 
der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein 
sind demnach die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und 
Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der 
rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich 
selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. 
Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der 
Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem 
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also 
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert 
werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. 
Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 
1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, 
brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im 
Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen 
Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart 
keine Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den 
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies 
die in § 47 Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die 
Gesamtbilanz als Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, 
übersichtliche und nach einheitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die 
über die Zusammensetzung des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten 
Tochterorganisationen und den Kapitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für 
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie 
verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Aktivseite der Bilanzen, entnommen und in die 
jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende 
Formatierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte 
Gesamtbilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition A 4.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden im ersten Schritt 
die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen 
notwendige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für 
Gemeinden vermittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der 
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn 
durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen 
bereits durch Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Aktivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition A 4.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ist 
ein Gesamtbetrag in Höhe von 5.375.702,33 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich 
grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt 
sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition 
A 4.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

in Euro 
 

Konzernbilanz Aktiva      5.375.702,33     
Summe der Konsolidierungsbuchungen -   
Summenbilanz Aktiva      5.375.702,33     
Stadt         208.130,59     
GAG                        -       
WBL         822.323,13     
Konzern Klinikum      2.850.627,05     
Konzern TWL      1.478.872,70     
LUKOM           15.748,86     
WGS                        -       
LUMEDIA                        -       
Service Wohnanlage Maudach                        -       
GML                        -       
Stiftung Ludwigshafener Bürger                        -       

Franz und Käthe Ludowici Stiftung                        -       

Stiftung Ernst Bloch                        -       

Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung                        -       
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Konsolidierungsbuchungen 
Auf dieser Position erfolgte keine Konsolidierungsbuchung. 
 
Die Summenbilanz Aktiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen: 

 
 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
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Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk 
Ludwigshafen GmbH) 

 
 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen 
Jahresabschluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Die Vermögensübersicht der Stiftung setzt sich lediglich aus Kunstgegenständen und 
Bankguthaben zusammen. 
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 02 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:   
Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 02 
Sitzungstermin: 10.06.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
Prüfung der Gesamtbilanz Aktiva - Bilanzposition A 4.2.4 Forderungen gegen 

Gesellschafter, Träger oder Mitglieder 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (07.05.2020) 

A 4.2.4 3.663.990,45 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Aktiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
  Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines 
Haushaltsjahres mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem 
beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage 
der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein 
sind demnach die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und 
Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der 
rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich 
selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. 
Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der 
Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem 
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also 
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert 
werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. 
Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 
1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, 
brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im 
Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen 
Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart 
keine Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den 
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies 
die in § 47 Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die 
Gesamtbilanz als Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, 
übersichtliche und nach einheitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die 
über die Zusammensetzung des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten 
Tochterorganisationen und den Kapitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für 
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie 
verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Aktiv-/Passivseite der Bilanzen, entnommen und in 
die jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende 
Formatierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte 
Gesamtbilanz. 
 

(4) Unter der Bilanzposition A 4.2.4 Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder 
Mitglieder werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, 
die der Position zuzuordnen sind.  
Aufgrund der Einheitsfiktion werden noch die sich gegenseitig bedingenden kurzfristigen 
Forderungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten der vollkonsolidierten Unternehmen über die 
Schuldenkonsolidierung ermittelt und aus der jeweiligen Gesamtbilanzposition 
herausgebucht.  
 

2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen 
notwendige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs.1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für 
Gemeinden vermittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der 
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn 
durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen 
bereits durch Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 

Die Aktivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition A 4.2.4 Forderungen gegen 
Gesellschafter, Träger oder Mitglieder ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 3.663.990,45 Euro 
ausgewiesen. Der Betrag der Summenbilanz setzt sich grundsätzlich aus den jeweiligen 
Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen sowie Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition A 4.2.4 Forderungen gegen Gesellschaf-
 ter, Träger oder Mitglieder 

in Euro 

Konzernbilanz Aktiva 3.663.990,45    
Summe der Konsolidierungsbuchungen - 15.374.026,61  
Summenbilanz Aktiva 19.038.017,06 
Stadt - 
GAG 838.625,04 
WBL 9.353.081,30 
Konzern Klinikum 5.403.280,22 
Konzern TWL 3.275.102,58 
LUKOM 60.966,52 
WGS - 
LUMEDIA 106.961,40 
Service Wohnanlage Maudach - 
GML - 
Stiftung Ludwigshafener Bürger - 
Franz und Käthe Ludowici Stiftung - 
Stiftung Ernst Bloch - 
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung - 
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Der Gesamtkonsolidierungsbetrag in Höhe von -15.374.026,61 € setzt sich aus folgenden 
Einzelkonsolidierungen zusammen: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
-9.351.081,30 + (-13.131,08) + (-5.377.932,21) + (-631.882,02) + 0,00 = -15.374.026,61 Euro 
 
Die Summenbilanz Aktiva ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der jeweiligen 
Töchter: 
 
Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 
 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
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LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk 
Ludwigshafen GmbH) 

 
 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
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Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen 
Jahresabschluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Die Vermögensübersicht der Stiftung setzt sich lediglich aus Kunstgegenständen und 
Bankguthaben zusammen. 
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 02 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 10.06.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
Prüfung der Summenbilanz Aktiva - Bilanzposition A 3.2.5 Bauten auf fremdem Grund 

und Boden 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (07.05.2020) 

A 3.2.5 16.423.401,06 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Aktiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines 
Haushaltsjahres mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem 
beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage 
der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein 
sind demnach die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und 
Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der 
rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich 
selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. 
Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der 
Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem 
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also 
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert 
werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. 
Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 
1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, 
brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im 
Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen 
Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans-Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart 
keine Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den 
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies 
die in § 47 Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die 
Gesamtbilanz als Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, 
übersichtliche und nach einheitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die 
über die Zusammensetzung des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten 
Tochterorganisationen und den Kapitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für 
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie 
verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Aktivseite der Bilanzen, entnommen und in die 
jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende 
Formatierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte 
Gesamtbilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition A 3.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden des 
Anlagevermögens werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter 
aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen 
notwendige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für 
Gemeinden vermittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der 
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn 
durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen 
bereits durch Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Aktivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition A 3.2.5 Bauten auf fremdem Grund und 
Boden ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 16.423.401,06 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich 
grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt 
sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition 
A 3.2.5 Bauten auf fremdem Grund  

und Boden 
in Euro 

 

Konzernbilanz Aktiva      16.423.401,06  
Summe der Konsolidierungsbuchungen -  
Summenbilanz Aktiva    16.423.401,06  
Stadt                        -  
GAG                       1,51    
WBL                        -       
Konzern Klinikum                        -  
Konzern TWL                        -  
LUKOM   930.073,00  
WGS                        -       
LUMEDIA                        -       
Service Wohnanlage Maudach                        -       
GML 15.493.326,55  
Stiftung Ludwigshafener Bürger                        -       

Franz und Käthe Ludowici Stiftung                        -       

Stiftung Ernst Bloch                        -       

Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung                        -       
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Konsolidierungsbuchungen 
Auf dieser Position erfolgte keine Konsolidierungsbuchung. 
 
Die Summenbilanz Aktiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen: 

 
 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
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LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk 
Ludwigshafen GmbH) 

 
 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen 
Jahresabschluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Die Vermögensübersicht der Stiftung setzt sich lediglich aus Kunstgegenständen und 
Bankguthaben zusammen. 
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktionen:  
Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 10.06.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
Prüfung der Summenbilanz Aktiva - Bilanzposition A 3.2.4 Infrastrukturvermögen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (07.05.2020) 

A 3.2.4 1.541.332.268,54 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Aktiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines 
Haushaltsjahres mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem 
beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage 
der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein 
sind demnach die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und 
Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der 
rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich 
selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. 
Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der 
Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem 
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also 
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert 
werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. 
Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 
1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, 
brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im 
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Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen 
Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart 
keine Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den 
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies 
die in § 47 Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die 
Gesamtbilanz als Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, 
übersichtliche und nach einheitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die 
über die Zusammensetzung des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten 
Tochterorganisationen und den Kapitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für 
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie 
verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 
Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Aktivseite der Bilanzen, entnommen und in die 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende 
Formatierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte 
Gesamtbilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition A 3.2.4 Infrastrukturvermögen des Anlagevermögens werden im 
ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position 
zuzuordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen 
notwendige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für 
Gemeinden vermittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der 
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn 
durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen 
bereits durch Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Aktivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition A 3.2.4 Infrastrukturvermögen ist ein 
Gesamtbetrag in Höhe von 1.541.332.268,54 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich 
grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt 
sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition 
A 3.2.4 Infrastrukturvermögen in Euro 

 

Konzernbilanz Aktiva 1.541.332.268,54  
Summe der Konsolidierungsbuchungen -  
Summenbilanz Aktiva 1.541.332.268,54  
Stadt  1.043.089.256,21     
GAG                    -       
WBL       242.073.190,41     
Konzern Klinikum     -  
Konzern TWL     256.169.821,92     
LUKOM     -  
WGS     -  
LUMEDIA     -  
Service Wohnanlage Maudach     -  
GML     -  
Stiftung Ludwigshafener Bürger     -  

Franz und Käthe Ludowici Stiftung     -  

Stiftung Ernst Bloch     -  

Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung     -  
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Konsolidierungsbuchungen 
Auf dieser Position erfolgte keine Konsolidierungsbuchung. 
 
Die Summenbilanz Aktiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen: 

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
212.171.809,92 + 43.998.012,00 = 256.169.821,92 
 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
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WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk 
Ludwigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen 
Jahresabschluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Die Vermögensübersicht der Stiftung setzt sich lediglich aus Kunstgegenständen und 
Bankguthaben zusammen. 
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden.  
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 02 
Sitzungstermin: 10.06.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
Prüfung der Summenbilanz Aktiva - Bilanzposition A 4.1.2 Unfertige Erzeugnisse, 

unfertige Leistungen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (07.05.2020) 

A 4.1.2 25.662.682,03 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Aktiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines 
Haushaltsjahres mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem 
beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage 
der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein 
sind demnach die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und 
Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der 
rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich 
selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. 
Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der 
Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem 
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also 
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert 
werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. 
Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 
1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, 
brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im 
Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen 
Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart 
keine Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den 
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies 
die in § 47 Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die 
Gesamtbilanz als Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, 
übersichtliche und nach einheitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die 
über die Zusammensetzung des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten 
Tochterorganisationen und den Kapitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für 
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie 
verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Aktivseite der Bilanzen, entnommen und in die 
jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende 
Formatierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte 
Gesamtbilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition A 4.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen werden im 
ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position 
zuzuordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen 
notwendige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für 
Gemeinden vermittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der 
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn 
durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen 
bereits durch Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Aktivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition A 4.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige 
Leistungen ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 25.662.682,03 Euro ausgewiesen. Dieser setzt 
sich grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der 
Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition 
A 4.1.2 Unfertige Erzeugnisse,  

unfertige Leistungen 
in Euro 

 

Konzernbilanz Aktiva 25.662.682,03  
Summe der Konsolidierungsbuchungen -2.210.620,85  
Summenbilanz Aktiva 27.873.302,88  
Stadt 1.959.603,14  
GAG 18.094.136,03  
WBL -  
Konzern Klinikum 3.829.325,76  
Konzern TWL 3.391.443,96  
LUKOM -  
WGS 11.000,00  
LUMEDIA 155.500,06  
Service Wohnanlage Maudach 145.607,73  
GML 286.686,20  
Stiftung Ludwigshafener Bürger -  

Franz und Käthe Ludowici Stiftung -  

Stiftung Ernst Bloch -  

Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung -  



 

  43 

 
Konsolidierungsbuchungen 

 
 
Die Summenbilanz Aktiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen: 

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
17.945.494,45 Euro + 148.641,58 Euro = 18.094.136,03 Euro 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk 
Ludwigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 
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Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen 
Jahresabschluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Die Vermögensübersicht der Stiftung setzt sich lediglich aus Kunstgegenständen und 
Bankguthaben zusammen. 
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 02 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 10.06.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
Prüfung der Summenbilanz Aktiva - Bilanzposition A 3.2.6 Kunstgegenstände, 

Denkmäler 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (07.05.2020) 

A 3.2.6 105.684.471,44 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Aktiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines 
Haushaltsjahres mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem 
beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage 
der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein 
sind demnach die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und 
Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der 
rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich 
selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. 
Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der 
Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem 
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also 
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert 
werden soll. Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der 
Wert nicht durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 
312 HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % 
angenommen. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% 
gemäß § 311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der 
tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine 
untergeordnete Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht 
konsolidiert werden, müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt 
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werden bzw. deren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit 
fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart 
keine Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den 
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies 
die in § 47 Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die 
Gesamtbilanz als Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, 
übersichtliche und nach einheitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die 
über die Zusammensetzung des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten 
Tochterorganisationen und den Kapitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für 
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie 
verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 
Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Aktivseite der Bilanzen, entnommen und in die 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende 
Formatierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte 
Gesamtbilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition A 3.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler des Anlagevermögens 
werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der 
Position zuzuordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen 
notwendige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für 
Gemeinden vermittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der 
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn 
durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen 
bereits durch Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Aktivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition A 3.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler ist 
ein Gesamtbetrag in Höhe von 105.684.471,44 ausgewiesen. Dieser setzt sich grundsätzlich 
aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt sowie 
eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition 
A 3.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler in Euro 

 

Konzernbilanz Aktiva     105.684.471,44     
Summe der Konsolidierungsbuchungen -  
Summenbilanz Aktiva 105.684.471,44     
Stadt     105.046.450,34     
GAG                           -       
WBL                           -       
Konzern Klinikum                           -       
Konzern TWL                           -       
LUKOM                           -       
WGS                           -       
LUMEDIA                           -       
Service Wohnanlage Maudach                           -       
GML                           -       
Stiftung Ludwigshafener Bürger                           -       

Franz und Käthe Ludowici Stiftung                           -       

Stiftung Ernst Bloch                           -       

Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 638.021,10  
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Konsolidierungsbuchungen 
Auf dieser Position erfolgte keine Konsolidierungsbuchung. 
 
Die Summenbilanz Aktiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen: 

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 

 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
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WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk 
Ludwigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen 
Jahresabschluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
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Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Die Vermögensübersicht beinhaltet ein Inventar mit insgesamt 45 Kunstgegenständen. 
Exemplarisch sind der erste und der wertvollste Kunstgegenstand des Inventars hier 
aufgeführt. 

 

 

 
 
Zur Prüfung des Gesamtabschlusses 2016 hat der Rechnungsprüfungsausschuss die 
Aufgabe gestellt, zu prüfen, warum Kunstgegenstände und Denkmäler der vollkonsolidierten 
Töchter nicht auf dieser Position erfasst sind. Es wurde wie folgt geantwortet: 

 
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
  



 

  52 

 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 10.06.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
Prüfung der Summenbilanz Aktiva - Bilanzposition A 3.3.5 Sondervermögen, 
Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale 

Stiftungen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (07.05.2020) 

A 3.3.5 18.705.811,84 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Aktiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines 
Haushaltsjahres mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem 
beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage 
der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein 
sind demnach die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und 
Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der 
rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich 
selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. 
Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der 
Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem 
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also 
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert 
werden soll. Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der 
Wert nicht durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 
312 HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % 
angenommen. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% 
gemäß § 311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der 
tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine 
untergeordnete Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht 
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konsolidiert werden, müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt 
werden bzw. deren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit 
fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart 
keine Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den 
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies 
die in § 47 Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die 
Gesamtbilanz als Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, 
übersichtliche und nach einheitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die 
über die Zusammensetzung des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten 
Tochterorganisationen und den Kapitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für 
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie 
verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Aktivseite der Bilanzen, entnommen und in die 
jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende 
Formatierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte 
Gesamtbilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition A 3.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des 
öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des Anlagevermögens werden im 
ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position 
zuzuordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen 
notwendige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für 
Gemeinden vermittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der 
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn 
durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen 
bereits durch Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Aktivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition A 3.3.5 Sondervermögen, 
Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen ist 
ein Gesamtbetrag in Höhe von 18.705.811,84 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich 
grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt 
sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition 
A 3.3.5 Sondervermögen, 

Zweckverbände, Anstalten des 
öffentlichen Rechts, rechtsfähige 

kommunale  
Stiftungen 

in Euro 

 

Konzernbilanz Aktiva   18.705.811,84  
Summe der Konsolidierungsbuchungen - 224.717.654,62  
Summenbilanz Aktiva   243.423.466,46   
Stadt   243.423.466,46  
GAG     -   
WBL     -   
Konzern Klinikum     -   
Konzern TWL     -   
LUKOM     -   
WGS     -   
LUMEDIA     -   
Service Wohnanlage Maudach     -   
GML     -   
Stiftung Ludwigshafener Bürger     -   
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Franz und Käthe Ludowici Stiftung     -   

Stiftung Ernst Bloch     -   

Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung     -   
 
 
Konsolidierungsbuchungen 

 
 

 
 
- 224.605.695,67 Euro + (- 111.958,95 Euro) = - 224.717.654,62 Euro 
 
 
Die Summenbilanz Aktiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen: 

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
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LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
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GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk 
Ludwigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen 
Jahresabschluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Die Vermögensübersicht der Stiftung setzt sich lediglich aus Kunstgegenständen und 
Bankguthaben zusammen. 
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
  



 

  59 

 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktionen:  
Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 02 
Sitzungstermin: 10.06.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
Prüfung der Summenbilanz Aktiva - Bilanzposition A 4.3.2 Sonstige Wertpapiere des 

Umlaufvermögens 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (07.05.2020) 

A 4.3.2 495.400,00 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Aktiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines 
Haushaltsjahres mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem 
beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage 
der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein 
sind demnach die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und 
Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der 
rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich 
selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. 
Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der 
Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem 
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also 
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert 
werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. 
Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 
1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, 
brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im 
Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen 
Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart 
keine Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den 
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies 
die in § 47 Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die 
Gesamtbilanz als Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, 
übersichtliche und nach einheitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die 
über die Zusammensetzung des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten 
Tochterorganisationen und den Kapitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für 
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie 
verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Aktivseite der Bilanzen, entnommen und in die 
jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende 
Formatierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte 
Gesamtbilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition A 4.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens werden im 
ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position 
zuzuordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen 
notwendige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für 
Gemeinden vermittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der 
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn 
durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen 
bereits durch Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Aktivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition A 4.3.2 Sonstige Wertpapiere des 
Umlaufvermögens ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 495.400,00 Euro ausgewiesen. Dieser 
setzt sich grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und 
der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition 
A 4.3.2 Sonstige Wertpapiere des 

Umlaufvermögens 
in Euro 

 

Konzernbilanz Aktiva  495.400,00     
Summe der Konsolidierungsbuchungen -  
Summenbilanz Aktiva  495.400,00     
Stadt     -   
GAG     -   
WBL     -   
Konzern Klinikum     -   
Konzern TWL     -   
LUKOM     -   
WGS     -   

LUMEDIA     -   
Service Wohnanlage Maudach     -   
GML     -   
Stiftung Ludwigshafener Bürger  495.400,00     

Franz und Käthe Ludowici Stiftung     -   

Stiftung Ernst Bloch     -   

Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung -  
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Konsolidierungsbuchungen 
Auf dieser Position erfolgte keine Konsolidierungsbuchung. 
 
Die Summenbilanz Aktiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen: 

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 



 

  64 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk 
Ludwigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen 
Jahresabschluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Die Vermögensübersicht der Stiftung setzt sich lediglich aus Kunstgegenständen und 
Bankguthaben zusammen. 
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden.  



 

  65 

 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 02 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktionen:  
Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 02 
Sitzungstermin: 10.06.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
Prüfung der Summenbilanz Aktiva - Bilanzposition A 4.2.1 Öffentlich-rechtliche 

Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (07.05.2020) 

A 4.2.1 63.596.480,05 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Aktiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines 
Haushaltsjahres mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem 
beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage 
der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein 
sind demnach die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und 
Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der 
rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich 
selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. 
Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der 
Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem 
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also 
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert 
werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. 
Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 
1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, 
brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im 
Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen 
Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart 
keine Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den 
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies 
die in § 47 Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die 
Gesamtbilanz als Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, 
übersichtliche und nach einheitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die 
über die Zusammensetzung des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten 
Tochterorganisationen und den Kapitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für 
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie 
verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Aktivseite der Bilanzen, entnommen und in die 
jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende 
Formatierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte 
Gesamtbilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition A 4.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus 
Transferleistungen werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter 
aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen 
notwendige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für 
Gemeinden vermittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der 
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn 
durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen 
bereits durch Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Aktivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition A 4.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, 
Forderungen aus Transferleistungen ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 63.596.480,05 Euro 
ausgewiesen. Dieser setzt sich grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der 
Tochterunternehmen und der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen 
zusammen: 
 

Bilanzposition 
A 4.2.1 Öffentlich-rechtliche  

Forderungen, Forderungen aus  
Transferleistungen 

in Euro 

 

Konzernbilanz Aktiva     63.596.480,05     
Summe der Konsolidierungsbuchungen -  
Summenbilanz Aktiva     63.596.480,05     
Stadt     63.596.480,05     
GAG     -   
WBL     -   
Konzern Klinikum     -   
Konzern TWL     -   
LUKOM     -   
WGS     -   
LUMEDIA     -   
Service Wohnanlage Maudach     -   
GML     -   
Stiftung Ludwigshafener Bürger     -   

Franz und Käthe Ludowici Stiftung     -   

Stiftung Ernst Bloch     -   

Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung     -   
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Konsolidierungsbuchungen 
Auf dieser Position erfolgte keine Konsolidierungsbuchung. 
 
Die Summenbilanz Aktiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen: 

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
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LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk 
Ludwigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen 
Jahresabschluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Die Vermögensübersicht der Stiftung setzt sich lediglich aus Kunstgegenständen und 
Bankguthaben zusammen. 
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 02 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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1  

2  

2.4 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 09.09.2020 

2.4.1 RPA 09.09.2020, TOP 5 Nichtöffentlich: Gesamtabschluss 2017; Prüfung der 

Stichproben Gesamtfinanzrechnung, Prüfung Schritt 2 

Die Stichproben wurden in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 29.01.2020 
gezogen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Revision und der Rechnungsprüfungsausschuss davon 
ausgegangen, dass bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses 2017 auch weiterhin von 
der Anwendung der Kapitalflussrechnung nach DRS 21 Gebrauch gemacht wird. Im Rahmen 
der Aufstellung des Gesamtabschlusses 2017 hat der Bereich 2-11 beschlossen, auf die 
aggregierte Form nach § 56 Abs. 1 GemHVO zu verzichten. Dadurch sind die gezogenen 
Stichproben nicht übertragbar; es konnten 4 mögliche Stichproben für die Prüfung durch den 
Ausschuss vorbereitet werden. Diese wurden im Ausschuss aufgeteilt. 

Der Ausschuss stellte sodann die einzelnen Prüfungsergebnisse fest. 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Prüfende Fraktion:  
Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
3 Prüfung der Gesamtfinanzrechnung – Position „1.1 davon: Finanzmittelbe-

stand der Gemeinde“ 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Position Gesamtwert der Position bei Prüfungsbeginn (31.07.2020) 

1.1 davon: Finanzmittelbe-
stand der Gemeinde 

18.763 TEUR 

Stichproben: Jahresabschlüsse der Stadtverwaltung und des Vollkonsolidierungskreises 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens 
eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben 
dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüs-
se der Sondervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlich-
keit (ausgenommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckver-
bände, der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rech-
nungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus 
der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Ge-
samtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Ein-
fluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch 
Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
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geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 
HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, 
brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
 
§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahres-
abschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten 
(„at cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Gesamtfinanzrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Toch-
terunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart kei-
ne Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jah-
resabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in 
§ 45 Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-)Gliederung der 
Gesamtfinanzrechnung ist in § 56 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die einheitliche Gliederung 
ist für den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Gesamtabschlüsse (intertemporärer 
Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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(4) Auf die Gesamtfinanzrechnung kann gemäß § 56 Abs. 2 GemHVO der Deutsche Rech-
nungslegungsstandard Nr. 21 (DRS 21) „Kapitalflussrechnung“ entsprechend angewandt 
werden. Da sich die privatwirtschaftlich orientierte Kapitalflussrechnung nach DRS 21 und 
deren Gliederungskonzept im Rahmen der Konsolidierung nicht ohne Weiteres auf die 
Kommunale Doppik übertragen lässt, kann die Gemeinde laut VV Nr. 1 zu § 56 GemHVO die 
Gesamtfinanzrechnung in der aggregierten Form des Abs. 1 erstellen. Hierbei wird es als 
ausreichend betrachtet, wenn die Finanzmittelbestände der Gemeinde und der Tochterorga-
nisationen sowie deren Veränderungen im Haushalts(vor)jahr dargestellt werden. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
(1) Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
 
(2) Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden 
vermittelt.  
 
(3) Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss 
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ord-
nungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn 
durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen be-
reits durch Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
(4) Von der Eröffnungsbilanz bis zum Gesamtabschluss 2016 hat die Stadtverwaltung die 
privatrechtlich orientierte Kapitalflussrechnung nach DRS 21 angewandt. In der Prüfung der 
Gesamtfinanzrechnung 2016 (Bericht 121/2019) empfahl 1-14 die Anwendung der aggregier-
ten Form nach § 56 Abs. 1 GemHVO. Dieser Empfehlung ist 2-11 bei der Erstellung des Ge-
samtabschlusses 2017 erstmalig gefolgt.  
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Der Betrag dieser Position der Gesamtfinanzrechnung ergibt sich aus der Position 2.4. der 
Bilanz Aktiva des Jahresabschlusses 2017 der Stadt: 
 

 
 
Der Betrag dieser Position für 2016 ergibt sich aus der Position 2.4. der Bilanz Aktiva des 
Jahresabschlusses 2016 der Stadt: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Prüfende Fraktion:  
Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
4 Prüfung der Gesamtfinanzrechnung – Position „1.2 davon: Finanzmittelbe-

stand der Tochterorganisationen“ 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Position Gesamtwert der Position bei Prüfungsbeginn (31.07.2020) 

1.2 davon: Finanzmittelbestand 
der Tochterorganisationen 

1.432.580 TEUR 

Stichproben: Jahresabschlüsse der Stadtverwaltung und des Vollkonsolidierungskreises 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens 
eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben 
dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüs-
se der Sondervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlich-
keit (ausgenommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckver-
bände, der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rech-
nungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus 
der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Ge-
samtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Ein-
fluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch 
Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 
HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, 
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brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß  
 
§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahres-
abschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten 
(„at cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Gesamtfinanzrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Toch-
terunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart kei-
ne Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jah-
resabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in 
§ 45 Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-)Gliederung der 
Gesamtfinanzrechnung ist in § 56 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die einheitliche Gliederung 
ist für den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Gesamtabschlüsse (intertemporärer 
Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang



Prüfung der Gesamtfinanzrechnung – Positio  „ .  davo : Fi a z ittel esta d der 
To hterorga isatio e “ 

 80 

 
(4) Auf die Gesamtfinanzrechnung kann gemäß § 56 Abs. 2 GemHVO der Deutsche Rech-
nungslegungsstandard Nr. 21 (DRS 21) „Kapitalflussrechnung“ entsprechend angewandt 
werden. Da sich die privatwirtschaftlich orientierte Kapitalflussrechnung nach DRS 21 und 
deren Gliederungskonzept im Rahmen der Konsolidierung nicht ohne Weiteres auf die 
Kommunale Doppik übertragen lässt, kann die Gemeinde laut VV Nr. 1 zu § 56 GemHVO die 
Gesamtfinanzrechnung in der aggregierten Form des Abs. 1 erstellen. Hierbei wird es als 
ausreichend betrachtet, wenn die Finanzmittelbestände der Gemeinde und der Tochterorga-
nisationen sowie deren Veränderungen im Haushalts(vor)jahr dargestellt werden. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
(1) Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
 
(2) Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden 
vermittelt.  
 
(3) Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss 
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ord-
nungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn 
durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen be-
reits durch Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
(4) Von der Eröffnungsbilanz bis zum Gesamtabschluss 2016 hat die Stadtverwaltung die 
privatrechtlich orientierte Kapitalflussrechnung nach DRS 21 angewandt. In der Prüfung der 
Gesamtfinanzrechnung 2016 (Bericht 121/2019) empfahl 1-14 die Anwendung der aggregier-
ten Form nach § 56 Abs. 1 GemHVO. Dieser Empfehlung ist 2-11 bei der Erstellung des Ge-
samtabschlusses 2017 erstmalig gefolgt.  
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Der Betrag dieser Position ergibt aus der Summe der Positionen der Bilanz Aktiva der Toch-
terorganisationen, die Barvermögen und Guthaben bei Kreditinstituten oder sonstige liquide 
Mittel ausweisen:  
 
1.2 davon: Finanzmittelbestand der  
Tochterorganisationen 

2017 
in TEUR 

2016 
in TEUR 

Summe 46.470.391,97 46.833.080,30 
GAG 11.346.232,40 12.750.723,92 
WBL 277.432,91 46.259,41 
Konzern Klinikum 23.874.514,54 25.000.011,76 
Konzern TWL 3.642.543,29 2.523.788,82 
LUKOM 2.079.032,67 1.580.114,95 
WGS 611.473,05 447.411,55 
LUMEDIA 423.693,21 1.151.515,14 
Service Wohnanlage Maudach 383.570,93 325.829,95 
GML 101.304,49 183.871,51 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 1.881.207,02 1.824.026,46 
Franz und Käthe Ludowici Stiftung 1.338.835,48 999.526,83 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum - - 
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 510.551,98 - 

 
Im jeweiligen Jahres- bzw. Konzernabschluss 2017 wurden größtenteils auch die Werte für 
2016 entnommen. Ausnahmen sind entsprechend dargestellt.  
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein 
(2017) 

 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein 
(2016) 

 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH – Konzern (2017) 

 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH – Konzern (2016) 

 
 
Im Konzernabschluss des Klinikums erfolgte von 2016 auf 2017 eine Änderung der Position 
III. von „Flüssige Mittel“ auf „Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten“.  
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) – Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH (2017) 
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LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH (2016) 

 
 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk 
Ludwigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 
Für diese Stiftung lag zum Gesamtabschluss 2017 die Vermögensübersicht zum 31.12.2015 
vor. Dementsprechend wären die Jahreswerte 2016 und 2017 identisch, allerdings erfolgte 
eine Aufnahme in den Konsolidierungskreis erst zum Gesamtabschluss 2017. 

 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden.  
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvoll-
ziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Prüfende Fraktion:  
Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
5 Prüfung der Gesamtfinanzrechnung – Position „2.1 davon: Veränderung 

des Finanzmittelbestandes der Gemeinde“ 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Position Gesamtwert der Position bei Prüfungsbeginn (31.07.2020) 

2.1 davon: Veränderung des 
Finanzmittelbestandes der Ge-
meinde 

12.466 TEUR 

Stichproben: Jahresabschlüsse der Stadtverwaltung und des Vollkonsolidierungskreises 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens 
eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben 
dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüs-
se der Sondervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlich-
keit (ausgenommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckver-
bände, der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rech-
nungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus 
der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Ge-
samtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Ein-
fluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch 
Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 
HGB  
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vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, 
brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahres-
abschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten 
(„at cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Gesamtfinanzrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Toch-
terunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart kei-
ne Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jah-
resabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in 
§ 45 Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-)Gliederung der 
Gesamtfinanzrechnung ist in § 56 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die einheitliche Gliederung 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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ist für den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Gesamtabschlüsse (intertemporärer 
Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 
(4) Auf die Gesamtfinanzrechnung kann gemäß § 56 Abs. 2 GemHVO der Deutsche Rech-
nungslegungsstandard Nr. 21 (DRS 21) „Kapitalflussrechnung“ entsprechend angewandt 
werden. Da sich die privatwirtschaftlich orientierte Kapitalflussrechnung nach DRS 21 und 
deren Gliederungskonzept im Rahmen der Konsolidierung nicht ohne Weiteres auf die 
Kommunale Doppik übertragen lässt, kann die Gemeinde laut VV Nr. 1 zu § 56 GemHVO die 
Gesamtfinanzrechnung in der aggregierten Form des Abs. 1 erstellen. Hierbei wird es als 
ausreichend betrachtet, wenn die Finanzmittelbestände der Gemeinde und der Tochterorga-
nisationen sowie deren Veränderungen im Haushalts(vor)jahr dargestellt werden. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
(1) Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
 
(2) Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden 
vermittelt.  
 
(3) Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss 
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ord-
nungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn 
durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen be-
reits durch Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
(4) Von der Eröffnungsbilanz bis zum Gesamtabschluss 2016 hat die Stadtverwaltung die 
privatrechtlich orientierte Kapitalflussrechnung nach DRS 21 angewandt. In der Prüfung der 
Gesamtfinanzrechnung 2016 (Bericht 121/2019) empfahl 1-14 die Anwendung der aggregier-
ten Form nach § 56 Abs. 1 GemHVO. Dieser Empfehlung ist 2-11 bei der Erstellung des Ge-
samtabschlusses 2017 erstmalig gefolgt.  
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Der Betrag dieser Position zum 31.12.2017 ergibt aus dem Unterschied zwischen Position 
1.1 zum 31.12.2017 und Position 1.1 zum 31.12.2016.  
Analog ergibt sich der Betrag dieser Position zum 31.12.2016 aus dem Unterschied zwi-
schen Position 1.1 zum 31.12.2016 und Position 1.1 zum 31.12.2015.  
 

 
2017 

in TEUR 
2016 

in TEUR 
1.1 Finanzmittelbestand der Gemeinde des 
jeweiligen Vorjahres 

 6.297 (2016)  12.019 (2015) 

1.1 Finanzmittelbestand der Gemeinde des 
betroffenen Jahr 

 18.763 (2017)  6.297 (2016) 

2.1 davon: Veränderung des  
Finanzmittelbestand der Gemeinde  

 + 12.466  - 5.722 

 
Der Betrag für 1.1 ergibt sich jeweils im entsprechendem Jahresabschluss der Stadt aus 
Position 2.4. der Bilanz Aktiva: 
 
Jahresabschluss 2017 der Stadt 

 
 
Jahresabschluss 2016 der Stadt 

 
 
Jahresabschluss 2015 der Stadt 

 
 
  



Prüfung der Gesamtfinanzrechnung – Positio  „ .  davo : Verä deru g des Fi a z ittel esta des 
der Ge ei de“ 

 88 

 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvoll-
ziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Prüfende Fraktion:  
Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
6 Prüfung der Gesamtfinanzrechnung – Position „2.2 davon: Veränderung 

des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisationen“ 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Position Gesamtwert der Position bei Prüfungsbeginn (31.07.2020) 

2.2 davon: Veränderung des 
Finanzmittelbestandes der 
Tochterorganisationen 

-536.547 TEUR 

Stichproben: Jahresabschlüsse der Stadtverwaltung und des Vollkonsolidierungskreises 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens 
eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben 
dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüs-
se der Sondervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlich-
keit (ausgenommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckver-
bände, der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rech-
nungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus 
der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Ge-
samtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Ein-
fluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch 
Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 
HGB  
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vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, 
brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahres-
abschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten 
(„at cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Gesamtfinanzrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Toch-
terunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart kei-
ne Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jah-
resabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in 
§ 45 Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-)Gliederung der 
Gesamtfinanzrechnung ist in § 56 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die einheitliche Gliederung 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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ist für den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Gesamtabschlüsse (intertemporärer 
Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 
(4) Auf die Gesamtfinanzrechnung kann gemäß § 56 Abs. 2 GemHVO der Deutsche Rech-
nungslegungsstandard Nr. 21 (DRS 21) „Kapitalflussrechnung“ entsprechend angewandt 
werden. Da sich die privatwirtschaftlich orientierte Kapitalflussrechnung nach DRS 21 und 
deren Gliederungskonzept im Rahmen der Konsolidierung nicht ohne Weiteres auf die 
Kommunale Doppik übertragen lässt, kann die Gemeinde laut VV Nr. 1 zu § 56 GemHVO die 
Gesamtfinanzrechnung in der aggregierten Form des Abs. 1 erstellen. Hierbei wird es als 
ausreichend betrachtet, wenn die Finanzmittelbestände der Gemeinde und der Tochterorga-
nisationen sowie deren Veränderungen im Haushalts(vor)jahr dargestellt werden. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
(1) Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
 
(2) Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden 
vermittelt.  
 
(3) Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss 
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ord-
nungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn 
durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen be-
reits durch Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
(4) Von der Eröffnungsbilanz bis zum Gesamtabschluss 2016 hat die Stadtverwaltung die 
privatrechtlich orientierte Kapitalflussrechnung nach DRS 21 angewandt. In der Prüfung der 
Gesamtfinanzrechnung 2016 (Bericht 121/2019) empfahl 1-14 die Anwendung der aggregier-
ten Form nach § 56 Abs. 1 GemHVO. Dieser Empfehlung ist 2-11 bei der Erstellung des Ge-
samtabschlusses 2017 erstmalig gefolgt.  
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Der Betrag dieser Position zum 31.12.2017 ergibt aus dem Unterschied zwischen Position 
1.2 zum 31.12.2017 und Position 1.2 zum 31.12.2016.  
Analog ergibt sich der Betrag dieser Position zum 31.12.2016 aus dem Unterschied zwi-
schen Position 1.2 zum 31.12.2016 und Position 1.2 zum 31.12.2015.  
 

 
2017 

in TEUR 
2016 

in TEUR 
1.2 Finanzmittelbestand der Tochterorgani-
sationen des Vorjahres  

 46.833 (2016)  43.425 (2015) 

1.2 Finanzmittelbestand der Tochterorgani-
sationen des betroffenen Jahr 

 46.470 (2017)  46.833 (2016) 

2.2 davon: Veränderung des Finanzmit-
telbestand der Tochterorganisationen 

 - 363  + 3.408 

 
Der Betrag der 1.2-Positionen ergibt aus der Summe der Positionen der Bilanz Aktiva der 
Tochterorganisationen, die Barvermögen und Guthaben bei Kreditinstituten oder sonstige 
liquide Mittel ausweisen. Für 2017 und 2016 wurden die Zahlen für die Prüfung der Position 
1.2. anhand der jeweiligen Jahresabschlüsse aufbereitet. Diese Aufbereitung wird hier dar-
gestellt, die zugrundeliegenden Werte können dort eingesehen werden.  
 
1.2 davon: Finanzmittelbestand der  
Tochterorganisationen 

2017 
in TEUR 

2016 
in TEUR 

Summe 46.470.391,97 46.833.080,30 
GAG 11.346.232,40 12.750.723,92 
WBL 277.432,91 46.259,41 
Konzern Klinikum 23.874.514,54 25.000.011,76 
Konzern TWL 3.642.543,29 2.523.788,82 
LUKOM 2.079.032,67 1.580.114,95 
WGS 611.473,05 447.411,55 
LUMEDIA 423.693,21 1.151.515,14 
Service Wohnanlage Maudach 383.570,93 325.829,95 
GML 101.304,49 183.871,51 
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Stiftung Ludwigshafener Bürger 1.881.207,02 1.824.026,46 
Franz und Käthe Ludowici Stiftung 1.338.835,48 999.526,83 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum - - 
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 510.551,98 - 

 
Die Berechnung des benötigten Wertes der Position zum 31.12.2015 wird als Rückrechnung 
des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisationen dargestellt: 
 
Gesamtfinanzmittelb. 2015 - Finanzmittelb. der Stadt 2015  = Finanzmittelb. Töchter 2015 
55.443.671,71 Euro  - 12.018.827,79 Euro  = 43.424.843,92 Euro 
 
Gesamtfinanzmittel 2015 (Gesamtbilanz 2015 Aktiva Pos. 4.4) 

 
 
Finanzmittelbestand Stadt 2015 (Jahresabschluss 2015 der Stadt; Bilanz Aktiva) 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvoll-
ziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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1  

2  

2.4 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 09.09.2020 

2.4.2 RPA 09.09.2020, TOP 12 Nichtöffentlich: Gesamtabschluss 2017; Prüfung der 

Stichproben aus der Sitzung am 04.09.2019, Gesamtbilanz Passiva, Prü-

fungsschritt 2 

 

Der Ausschuss stellt die einzelnen Prüfungsergebnisse fest. 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 04 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
3 Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 1.5 Gewinnrücklagen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (12.05.2020) 

P 1.5 -8.593.714,18 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 (1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens 
eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jah-
resabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
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Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterunter-
nehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 47 
Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die Gesamtbilanz als 
Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, übersichtliche und nach ein-
heitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die über die Zusammensetzung 
des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten Tochterorganisationen und den Ka-
pitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander 
folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommu-
naler Vergleich) notwendig.  
 
Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die je-

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5
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weiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende For-
matierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamt-
bilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition P 1.5 Gewinnrücklagen werden im ersten Schritt die einzelnen 
Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Passivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 1.5 Gewinnrücklagen ist ein Gesamtbe-
trag in Höhe von - 8.593.714,18 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich grundsätzlich aus den 
jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt sowie eventuell nötigen 
Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 
 

Bilanzposition P 1.5 Gewinnrücklagen in Euro 
Konzernbilanz Passiva -      8.593.714,18    
Summe der Konsolidierungsbuchungen -  184.884.735,15    
Summenbilanz Passiva    176.291.020,97    
Stadt                          -      
GAG    110.812.392,23    
WBL                          -      
Konzern Klinikum      52.286.912,58    
Konzern TWL        5.159.255,65    
LUKOM                          -      
WGS                          -      
LUMEDIA           445.217,27    
Service Wohnanlage Maudach           384.912,96    
GML        7.202.330,28    
Stiftung Ludwigshafener Bürger                          -      
Franz und Käthe Ludowici Stiftung                          -      
Stiftung Ernst Bloch                          -      
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung                          -   
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Konsolidierungsbuchungen 

 
 
-139.568.743,48 + (-3.770.419,90) + (-41.545.571,77) = - 184.884.735,15 Euro 
 
Die Summenbilanz Passiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen  

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
7.146.626,38 + 78.760.252,79 + 26.357.219,18 = 112.264.098,35 Euro 
 
In die Gesamtbilanzposition P 1.7 Gesamterfolg ist der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
der vollkonsolidierten Tochterunternehmen einzutragen. Hierfür ist es teilweise nötig, Umgrup-
pierungen von Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vorzunehmen.  
Für die zu prüfende Position waren dies bei GAG die GuV-Positionen für „Einstellungen in 
Gewinnrücklagen“ 18 a.) „in die gesetzliche Rücklage“ und 18 b.) „in die andere Gewinnrück-
lagen“.  

 
112.264.098,35 – 138.257,73 – 1.313.448,39 = 110.812.392,23 Euro 
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Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 
 
In die Gesamtbilanzposition P 1.7 Gesamterfolg ist der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
der vollkonsolidierten Tochterunternehmen einzutragen. Hierfür ist es teilweise nötig, Umgrup-
pierungen von Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vorzunehmen.  
Für die zu prüfende Position war dies beim Klinikum die GuV-Position 25. „Einstellungen in 
Gewinnrücklagen“.  

 
59.428.920,64 – 7.142.008,06 = 52.286.912,58 Euro 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
5.112.918,81 + 46.336,84 = 5.159.255,65 Euro 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 
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Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Das Kapital der Stiftung setzt sich lediglich aus Kapital- und Gewinnrücklage zusammen.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvoll-
ziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 04 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 05 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
4 Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 3.2.3 Sonderposten 

aus Anzahlungen für Anlagevermögen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (12.05.2020) 

P 3.2.3 23.743.364,34 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres 
einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens eine 
Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss 
der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahres-
abschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 



Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 3.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für 

Anlagevermögen 

 104 

§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterunter-
nehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 47 
Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die Gesamtbilanz als 
Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, übersichtliche und nach ein-
heitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die über die Zusammensetzung 
des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten Tochterorganisationen und den Ka-
pitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander 
folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommu-
naler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die je-
weiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende For-
matierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamt-
bilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition P 3.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen wer-
den im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position 
zuzuordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Passivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 3.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für 
Anlagevermögen ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 23.743.364,34 Euro ausgewiesen. Dieser 
setzt sich grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und 
der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition 
P 3.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen in Euro 

Konzernbilanz Passiva     23.743.364,34    
Summe der Konsolidierungsbuchungen - 
Summenbilanz Passiva     23.743.364,34    
Stadt     23.743.364,34    
GAG                        -      
WBL                        -      
Konzern Klinikum                        -      
Konzern TWL                        -      
LUKOM                        -      
WGS                        -      
LUMEDIA                        -      
Service Wohnanlage Maudach                        -      
GML                        -      
Stiftung Ludwigshafener Bürger                        -      
Franz und Käthe Ludowici Stiftung                        -      
Stiftung Ernst Bloch                        -      
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung - 
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Konsolidierungsbuchungen 
Auf dieser Position erfolgte keine Konsolidierungsbuchung. 
 
Die Summenbilanz Passiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen:  

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein 

  
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
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Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Das Kapital der Stiftung setzt sich lediglich aus Kapital- und Gewinnrücklage zusammen.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 05 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
5 Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 5.9 Verbindlichkeiten 

gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (12.05.2020) 

P 5.9 6.459.065,03 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 (1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens 
eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jah-
resabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterunter-
nehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 47 
Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die Gesamtbilanz als 
Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, übersichtliche und nach ein-
heitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die über die Zusammensetzung 
des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten Tochterorganisationen und den Ka-
pitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander 
folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommu-
naler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die je-
weiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende For-
matierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamt-
bilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition P 5.9 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder 
Mitgliedern werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, 
die der Position zuzuordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Passivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 5.9 Verbindlichkeiten gegenüber Gesell-
schaftern, Trägern oder Mitgliedern ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 6.459.065,03 Euro aus-
gewiesen. Dieser setzt sich grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochter-
unternehmen und der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition P 5.9 Verbindlichkeiten gegenüber  
   Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern in Euro 

Konzernbilanz Passiva   6.459.065,03 
Summe der Konsolidierungsbuchungen -22.120.733,32 
Summenbilanz Passiva 28.579.798,35    
Stadt 20.431.943,81  
GAG                        -      
WBL       1.772.329,11    
Konzern Klinikum            16.129,54    
Konzern TWL       5.474.591,33    
LUKOM          193.102,31    
WGS          442.873,94    
LUMEDIA          248.828,31    
Service Wohnanlage Maudach                        -      
GML                        -      
Stiftung Ludwigshafener Bürger                        -      
Franz und Käthe Ludowici Stiftung                        -      
Stiftung Ernst Bloch                        -      
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung - 
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Konsolidierungsbuchungen 

 

 

 

 
 
- 8.554.441,30 + (-1.772.329,11) + (-3.035.902,74) + (-5.377.932,22) + (-1.972.457,27) +  
(-631.882,02) + (-332.914,72) + (- 42.873,94) = - 22.120.733,32 Euro  
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Die Summenbilanz Passiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen:  

 
 
Die Stadtverwaltung hat keine Gesellschafter, keine Träger und im Sinne der Gesamtbilanz-
position auch keine Mitglieder. Dieser Gesamtbilanzposition kann somit kein Betrag aus dem 
Jahresabschluss der Stadtverwaltung zugewiesen werden. Entsprechend hat 1-14 bereits im 
Prüfbericht zur Summenbilanz Passiva empfohlen, die Jahresabschlusspositionen „4.7 Ver-
bindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen“ (11.888.206,85 Euro) und „4.9 Verbind-
lichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten“ (8.543.736,96 Euro) der 
Gesamtbilanzposition „5.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteili-
gungsverhältnis besteht“ zuzuordnen. Eine Umsetzung wurde 1-14 für den kommenden Ab-
schluss zugesichert.  
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
63.130,23 + 379.743,71 = 442.873,94 Euro 
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LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
In die Gesamtbilanzposition P 1.7 Gesamterfolg ist der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
der vollkonsolidierten Tochterunternehmen einzutragen. Hierfür ist es teilweise nötig, Umgrup-
pierungen von Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vorzunehmen.  
Für die zu prüfende Position war dies bei LUMEDIA die GuV-Position 13. „abgeführte Gewinne 
aufgrund Garantiedividende an Minderheitsgesellschafter“.  

 
252.138,31 - 3.310,00 = 248.828,31 Euro 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 
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Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Das Kapital der Stiftung setzt sich lediglich aus Kapital- und Gewinnrücklage zusammen.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
  



Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 5.9 Verbindlichkeiten gegenüber 

Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern 

 116 

 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 06 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
6 Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 4.1 Rückstellungen 

für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (12.05.2020) 

P 4.1 331.546.172,00 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 (1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens 
eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jah-
resabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterunter-
nehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 47 
Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die Gesamtbilanz als 
Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, übersichtliche und nach ein-
heitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die über die Zusammensetzung 
des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten Tochterorganisationen und den Ka-
pitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander 
folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommu-
naler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die je-
weiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende For-
matierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamt-
bilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition P 4.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Posi-
tion zuzuordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Passivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 4.1 Rückstellungen für Pensionen und 
ähnliche Verpflichtungen ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 331.546.172,00 Euro ausgewie-
sen. Dieser setzt sich grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunter-
nehmen und der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition P 4.1 Rückstellungen für Pensionen und 
   ähnliche Verpflichtungen in Euro 

Konzernbilanz Passiva    331.546.172,00 
Summe der Konsolidierungsbuchungen 12.228.953,00 
Summenbilanz Passiva    319.317.219,00    
Stadt    251.151.700,00    
GAG      45.213.583,00    
WBL        5.988.400,00    
Konzern Klinikum                        -      
Konzern TWL     16.727.068,00    
LUKOM          236.468,00    
WGS                        -      
LUMEDIA                        -      
Service Wohnanlage Maudach                        -      
GML                        -      
Stiftung Ludwigshafener Bürger                        -      
Franz und Käthe Ludowici Stiftung                        -      
Stiftung Ernst Bloch                        -      
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung - 
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Konsolidierungsbuchungen 

 
 
Die Summenbilanz Passiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen:  

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 



Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 4.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen 

 121 

 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Das Kapital der Stiftung setzt sich lediglich aus Kapital- und Gewinnrücklage zusammen.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvoll-
ziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 06 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
7 Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 5.2 Verbindlichkeiten 

aus Kreditaufnahmen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (12.05.2020) 

P 5.2 1.434.299.238,56 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 (1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens 
eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jah-
resabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterunter-
nehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 47 
Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die Gesamtbilanz als 
Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, übersichtliche und nach ein-
heitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die über die Zusammensetzung 
des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten Tochterorganisationen und den Ka-
pitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander 
folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommu-
naler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die je-
weiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende For-
matierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamt-
bilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition P 5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden im ersten 
Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen 
sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Passivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah-
men ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.434.299.238,56 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich 
grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt 
sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition P 5.2 Verbindlichkeiten aus  
   Kreditaufnahmen 

in Euro 

Konzernbilanz Passiva    1.434.299.238,56    
Summe der Konsolidierungsbuchungen -594.354,08 
Summenbilanz Passiva    1.434.893.592,64    
Stadt       864.161.884,31    
GAG       301.997.257,16    
WBL         23.154.742,46    
Konzern Klinikum           9.528.466,84    
Konzern TWL       214.024.342,69    
LUKOM           2.293.047,63    
WGS              916.117,96    
LUMEDIA           3.031.123,77    
Service Wohnanlage Maudach           2.172.390,33    
GML         13.614.219,49    
Stiftung Ludwigshafener Bürger                             -      
Franz und Käthe Ludowici Stiftung                             -      
Stiftung Ernst Bloch                             -      
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung - 
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Konsolidierungsbuchungen 

 
 
Die Summenbilanz Passiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen:  

 
391.270.995,42 + 472.890.888,89 = 864.161.884,31 Euro 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 
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Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Das Kapital der Stiftung setzt sich lediglich aus Kapital- und Gewinnrücklage zusammen.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
8 Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 5.5 Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen und Leistungen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (12.05.2020) 

P 5.5 43.120.451,22 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 (1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens 
eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jah-
resabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterunter-
nehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 47 
Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die Gesamtbilanz als 
Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, übersichtliche und nach ein-
heitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die über die Zusammensetzung 
des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten Tochterorganisationen und den Ka-
pitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander 
folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommu-
naler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die je-
weiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende For-
matierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamt-
bilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition P 5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden 
im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position zuzu-
ordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Passivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 43.120.451,22 Euro ausgewiesen. Dieser 
setzt sich grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und 
der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition P 5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
   Leistungen in Euro 

Konzernbilanz Passiva     43.120.451,22    
Summe der Konsolidierungsbuchungen -7.866.976,08 
Summenbilanz Passiva     50.987.427,30 
Stadt       1.778.986,27    
GAG       5.384.939,07    
WBL       4.505.971,75    
Konzern Klinikum       4.706.219,51    
Konzern TWL     31.795.180,54    
LUKOM          279.449,95    
WGS              2.183,25    
LUMEDIA          234.361,02    
Service Wohnanlage Maudach            95.279,75    
GML       2.198.969,21    
Stiftung Ludwigshafener Bürger              5.772,51    
Franz und Käthe Ludowici Stiftung                 114,47    
Stiftung Ernst Bloch                        -      
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung - 



Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen 

 132 

 
Konsolidierungsbuchungen 

 
 

 
 

 
 

 
 
-237.784,37 + (-3.414.464,63) + (-10.743,90) + (-3.403.938,79) + (-326.853,89) +  
(-470.865,19) + (-2.325,31) = -7.866.976,08 Euro 
 
Die Summenbilanz Passiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen:  

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 



Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen 

 133 

 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Das Kapital der Stiftung setzt sich lediglich aus Kapital- und Gewinnrücklage zusammen.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 05 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
9 Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 3.2.1 Sonderposten 

aus Zuwendungen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (12.05.2020) 

P 3.2.1 313.494.351,99 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 (1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens 
eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jah-
resabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterunter-
nehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 47 
Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die Gesamtbilanz als 
Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, übersichtliche und nach ein-
heitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die über die Zusammensetzung 
des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten Tochterorganisationen und den Ka-
pitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander 
folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommu-
naler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die je-
weiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende For-
matierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamt-
bilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition P 3.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen werden im ersten Schritt 
die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Passivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 3.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 
ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 313.494.351,99 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich grund-
sätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt sowie 
eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 
 

Bilanzposition P 3.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen in Euro 
Konzernbilanz Passiva    313.494.351,99    
Summe der Konsolidierungsbuchungen - 
Summenbilanz Passiva    313.494.351,99 
Stadt    172.906.840,87    
GAG           -    
WBL      15.898.277,12    
Konzern Klinikum      85.997.523,89    
Konzern TWL      38.691.710,11    
LUKOM                          -      
WGS                          -      
LUMEDIA                          -      
Service Wohnanlage Maudach                          -      
GML                          -      
Stiftung Ludwigshafener Bürger                          -      
Franz und Käthe Ludowici Stiftung                          -      
Stiftung Ernst Bloch                          -      
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung - 
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Konsolidierungsbuchungen 
Auf dieser Position erfolgte keine Konsolidierungsbuchung. 
 
Die Summenbilanz Passiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter:  
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen:  

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Die Jahresabschlussposition „B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermö-
gen“ der GAG wurde der Gesamtabschlussposition „3.7 sonstige Sonderposten“ zugewiesen. 
Dies entspricht zwar der Zuordnung des Vorjahres, allerdings werden die gleichlautenden Jah-
resabschlusspositionen von WBL und TWL der Gesamtbilanzposition „3.2.1 Sonderposten aus 
Zuwendungen“ zugeordnet. 
 
1-14 empfiehlt im Prüfbericht zur Summenbilanz Passiva den Betrag analog TWL und WBL 
der GAG dieser Position zuzuordnen, da diese Gesamtbilanzposition spezifischer ist und dem 
Wortlaut der Jahresabschlussposition der GAG exakt entspricht. Das beschriebene Zustande-
kommen (Nach Auskunft 2-11: Baukostenzuschüsse für Kindertagesstätten, die von der Stadt 
bezahlt wurden und sich im Eigentum der Stadt befinden) dient letztlich nur der Begründung, 
warum dieser Betrag bzw. Sachverhalt im Rahmen der Schuldenkonsolidierung zu eliminieren 
wäre. 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 
78.286.305,89 + 6.744.130,00 + 967.088,00 = 85.997.523,89  
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
38.650.630,96 + 41.079,15 = 38.691.710,11 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
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LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Das Kapital der Stiftung setzt sich lediglich aus Kapital- und Gewinnrücklage zusammen.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 05 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
10 Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 5.2 Verbindlichkeiten 

aus Kreditaufnahmen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (12.05.2020) 

P 5.2 1.434.299.238,56 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 (1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens 
eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jah-
resabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterunter-
nehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 47 
Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die Gesamtbilanz als 
Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, übersichtliche und nach ein-
heitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die über die Zusammensetzung 
des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten Tochterorganisationen und den Ka-
pitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander 
folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommu-
naler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die je-
weiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende For-
matierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamt-
bilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition P 5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden im ersten 
Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen 
sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Passivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah-
men ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.434.299.238,56 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich 
grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt 
sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition P 5.2 Verbindlichkeiten aus  
   Kreditaufnahmen 

in Euro 

Konzernbilanz Passiva    1.434.299.238,56    
Summe der Konsolidierungsbuchungen -594.354,08 
Summenbilanz Passiva    1.434.893.592,64    
Stadt       864.161.884,31    
GAG       301.997.257,16    
WBL         23.154.742,46    
Konzern Klinikum           9.528.466,84    
Konzern TWL       214.024.342,69    
LUKOM           2.293.047,63    
WGS              916.117,96    
LUMEDIA           3.031.123,77    
Service Wohnanlage Maudach           2.172.390,33    
GML         13.614.219,49    
Stiftung Ludwigshafener Bürger                             -      
Franz und Käthe Ludowici Stiftung                             -      
Stiftung Ernst Bloch                             -      
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung - 

Konsolidierungsbuchungen 



Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 

 144 

 
 
Die Summenbilanz Passiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen:  

 
391.270.995,42 + 472.890.888,89 = 864.161.884,31 Euro 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 
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Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Das Kapital der Stiftung setzt sich lediglich aus Kapital- und Gewinnrücklage zusammen.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvoll-
ziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
11 Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 5.12 Sonstige Ver-

bindlichkeiten 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (12.05.2020) 

P 5.12 86.006.335,44 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 (1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens 
eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jah-
resabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterunter-
nehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 47 
Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die Gesamtbilanz als 
Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, übersichtliche und nach ein-
heitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die über die Zusammensetzung 
des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten Tochterorganisationen und den Ka-
pitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander 
folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommu-
naler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die je-
weiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende For-
matierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamt-
bilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition P 5.12 Sonstige Verbindlichkeiten werden im ersten Schritt die 
einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Passivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 5.12 Sonstige Verbindlichkeiten ist ein 
Gesamtbetrag in Höhe von 86.006.335,44 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich grundsätzlich 
aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt sowie eventuell 
nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 
 

Bilanzposition P 5.12 Sonstige Verbindlichkeiten in Euro 
Konzernbilanz Passiva     86.006.335,44    
Summe der Konsolidierungsbuchungen -1.115.294,11 
Summenbilanz Passiva     87.121.629,55    
Stadt     62.040.538,63    
GAG          512.333,32    
WBL       6.466.483,42    
Konzern Klinikum       4.480.163,40    
Konzern TWL     13.195.782,67    
LUKOM            90.698,95    
WGS                 818,05    
LUMEDIA              9.619,21    
Service Wohnanlage Maudach            15.042,25    
GML          310.149,65    
Stiftung Ludwigshafener Bürger                        -      
Franz und Käthe Ludowici Stiftung                        -      
Stiftung Ernst Bloch                        -      
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung - 
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Konsolidierungsbuchungen 

 

 

 

 

 

 
 
97.126,47 + 2.703.034,44 + 0,01 + (-63.130,23) + (-2.150.593,74) + 811.259,79 + 622.400,88 
+ 281.878,50 + 700 + (-3.417.970,23) = -1.115.294,11 Euro 
 
Die Summenbilanz Passiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen:  
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GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
98.329,03 + 16.719,12 + 397.285,17 = 512.333,32 Euro 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 
188.592,86 + 4.291.570,54 = 4.480.163,40 Euro 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
350,55 + 467,50 = 818,05 Euro 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
6.309,21 + 3.310 = 9.619,21 Euro 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
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GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Das Kapital der Stiftung setzt sich lediglich aus Kapital- und Gewinnrücklage zusammen.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 05 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
12 Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 3.4 Sonderposten 

mit Rücklageanteil 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (12.05.2020) 

P 3.4 261.370,00 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 (1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens 
eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jah-
resabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterunter-
nehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 47 
Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die Gesamtbilanz als 
Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, übersichtliche und nach ein-
heitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die über die Zusammensetzung 
des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten Tochterorganisationen und den Ka-
pitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander 
folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommu-
naler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die je-
weiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende For-
matierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamt-
bilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition P 3.4 Sonderposten mit Rücklageanteil werden im ersten Schritt 
die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Passivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 3.4 Sonderposten mit Rücklageanteil ist 
ein Gesamtbetrag in Höhe von 261.370,00 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich grundsätzlich 
aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt sowie eventuell 
nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 
 

Bilanzposition P 3.4 Sonderposten mit Rücklageanteil in Euro 
Konzernbilanz Passiva          261.370,00    
Summe der Konsolidierungsbuchungen - 
Summenbilanz Passiva          261.370,00    
Stadt                        -      
GAG                        -      
WBL                        -      
Konzern Klinikum                        -      
Konzern TWL                        -      
LUKOM                        -      
WGS                        -      
LUMEDIA                        -      
Service Wohnanlage Maudach          261.370,00    
GML                        -      
Stiftung Ludwigshafener Bürger                        -      
Franz und Käthe Ludowici Stiftung                        -      
Stiftung Ernst Bloch                        -      
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung - 

 
Konsolidierungsbuchungen 
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Auf dieser Position erfolgte keine Konsolidierungsbuchung. 
 
Die Summenbilanz Passiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen:  

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
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Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Das Kapital der Stiftung setzt sich lediglich aus Kapital- und Gewinnrücklage zusammen.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 05 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
13 Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 5.11 Verbindlichkei-

ten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (12.05.2020) 

P 5.11 3.804.389,43 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 (1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens 
eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jah-
resabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterunter-
nehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 47 
Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die Gesamtbilanz als 
Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, übersichtliche und nach ein-
heitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die über die Zusammensetzung 
des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten Tochterorganisationen und den Ka-
pitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander 
folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommu-
naler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die je-
weiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende For-
matierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamt-
bilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition P 5.11 Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungs-
recht werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der 
Position zuzuordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Passivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 5.11 Verbindlichkeiten nach dem Kran-
kenhausfinanzierungsrecht ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 3.804.389,43 Euro ausgewie-
sen. Dieser setzt sich grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunter-
nehmen und der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition P 5.11 Verbindlichkeiten nach dem 
   Krankenhausfinanzierungsrecht in Euro 

Konzernbilanz Passiva       3.804.389,43    
Summe der Konsolidierungsbuchungen - 
Summenbilanz Passiva       3.804.389,43    
Stadt                        -      
GAG                        -      
WBL                        -      
Konzern Klinikum       3.804.389,43    
Konzern TWL                        -      
LUKOM                        -      
WGS                        -      
LUMEDIA                        -      
Service Wohnanlage Maudach                        -      
GML                        -      
Stiftung Ludwigshafener Bürger                        -      
Franz und Käthe Ludowici Stiftung                        -      
Stiftung Ernst Bloch                        -      
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung - 
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Konsolidierungsbuchungen 
Auf dieser Position erfolgte keine Konsolidierungsbuchung. 
 
Die Summenbilanz Passiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen:  

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
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LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
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GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Das Kapital der Stiftung setzt sich lediglich aus Kapital- und Gewinnrücklage zusammen.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 05 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
14 Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 3.5 Sonderposten 

aus Grabnutzungsentgelten 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (12.05.2020) 

P 3.5 17.861.558,27 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 (1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens 
eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jah-
resabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterunter-
nehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 47 
Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die Gesamtbilanz als 
Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, übersichtliche und nach ein-
heitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die über die Zusammensetzung 
des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten Tochterorganisationen und den Ka-
pitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander 
folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommu-
naler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die je-
weiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende For-
matierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamt-
bilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition P 3.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten werden im ersten 
Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen 
sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Passivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 3.5 Sonderposten aus Grabnutzungsent-
gelten ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 17.861.558,27 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich 
grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt 
sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition 
P 3.5 Sonderposten aus Grabnut-

zungsentgelten 
in Euro 

 

Konzernbilanz Passiva     17.861.558,27     
Summe der Konsolidierungsbuchungen -  
Summenbilanz Passiva     17.861.558,27     
Stadt                        -       
GAG                        -       
WBL     17.861.558,27     
Konzern Klinikum                        -       
Konzern TWL                        -       
LUKOM                        -       
WGS                        -       
LUMEDIA                        -       
Service Wohnanlage Maudach                        -       
GML                        -       
Stiftung Ludwigshafener Bürger                        -       

Franz und Käthe Ludowici Stiftung                        -       

Stiftung Ernst Bloch                        -       

Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung -  
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Konsolidierungsbuchungen 
Auf dieser Position erfolgte keine Konsolidierungsbuchung. 
 
Die Summenbilanz Passiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen:  

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
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GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Das Kapital der Stiftung setzt sich lediglich aus Kapital- und Gewinnrücklage zusammen.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
  



Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 3.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 

 172 

 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 05 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitender Prüfer bei 1-14: 

 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 06 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
15 Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 4.1 Rückstellungen 

für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (12.05.2020) 

P 4.1 331.546.172,00 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 (1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens 
eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jah-
resabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterunter-
nehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 47 
Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die Gesamtbilanz als 
Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, übersichtliche und nach ein-
heitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die über die Zusammensetzung 
des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten Tochterorganisationen und den Ka-
pitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander 
folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommu-
naler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die je-
weiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende For-
matierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamt-
bilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition P 4.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Posi-
tion zuzuordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Passivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 4.1 Rückstellungen für Pensionen und 
ähnliche Verpflichtungen ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 331.546.172,00 Euro ausgewie-
sen. Dieser setzt sich grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunter-
nehmen und der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition P 4.1 Rückstellungen für Pensionen und 
   ähnliche Verpflichtungen in Euro 

Konzernbilanz Passiva    331.546.172,00 
Summe der Konsolidierungsbuchungen 12.228.953,00 
Summenbilanz Passiva    319.317.219,00    
Stadt    251.151.700,00    
GAG      45.213.583,00    
WBL        5.988.400,00    
Konzern Klinikum                        -      
Konzern TWL     16.727.068,00    
LUKOM          236.468,00    
WGS                        -      
LUMEDIA                        -      
Service Wohnanlage Maudach                        -      
GML                        -      
Stiftung Ludwigshafener Bürger                        -      
Franz und Käthe Ludowici Stiftung                        -      
Stiftung Ernst Bloch                        -      
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung - 
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Konsolidierungsbuchungen 

 
 
Die Summenbilanz Passiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen:  

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 
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Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Das Kapital der Stiftung setzt sich lediglich aus Kapital- und Gewinnrücklage zusammen.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvoll-
ziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 06 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
 
  



Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 5.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, 

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

 179 

 
 

Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
16 Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 5.8 Verbindlichkeiten 

gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (12.05.2020) 

P 5.8 4.310.632,32 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 (1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens 
eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jah-
resabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterunter-
nehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 47 
Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die Gesamtbilanz als 
Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, übersichtliche und nach ein-
heitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die über die Zusammensetzung 
des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten Tochterorganisationen und den Ka-
pitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander 
folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommu-
naler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die je-
weiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende For-
matierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamt-
bilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition P 5.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöch-
ter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Passivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 5.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unter-
nehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 
4.310.632,32 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich grundsätzlich aus den jeweiligen Jahres-
abschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungs-
buchungen zusammen: 
 

Bilanzposition P 5.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
 mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

in Euro 

Konzernbilanz Passiva  4.310.632,32    
Summe der Konsolidierungsbuchungen -106.961,40 
Summenbilanz Passiva  4.417.593,72 
Stadt 306.735,27 
GAG 106.961,40    
WBL  469.189,32    
Konzern Klinikum     -      
Konzern TWL 3.534.707,73    
LUKOM            -      
WGS              -      
LUMEDIA       -      
Service Wohnanlage Maudach          -      
GML     -      
Stiftung Ludwigshafener Bürger   -      
Franz und Käthe Ludowici Stiftung                        -      
Stiftung Ernst Bloch                        -      
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung - 
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Konsolidierungsbuchungen 

 
 
Die Summenbilanz Passiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen:  

 
 
(11.888.206,85 + 306.735,27 + 8.543.736,96 = 20.738.679,08) 
 
Auf dieser Position wurde lediglich die Jahresabschlussposition 4.8 der Stadtverwaltung er-
fasst. Die Beträge der Jahresabschlusspositionen 4.7 und 4.9 der Stadtverwaltung wurden der 
Gesamtbilanzposition „5.9 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitglie-
dern“ zugewiesen. Die Stadtverwaltung hat keine Gesellschafter, keine Träger und im Sinne 
der Gesamtbilanzposition auch keine Mitglieder. Der Gesamtbilanzposition 5.9 kann somit kein 
Betrag aus dem Jahresabschluss der Stadtverwaltung zugewiesen werden. Entsprechend hat 
1-14 bereits im Prüfbericht zur Summenbilanz Passiva empfohlen, die Jahresabschlusspositi-
onen „4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen“ (11.888.206,85 Euro) und 
„4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten“ 
(8.543.736,96 Euro) der Gesamtbilanzposition „5.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unterneh-
men, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht“ zuzuordnen. Eine Umsetzung wurde 1-14 
für den kommenden Abschluss zugesichert.  
 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
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Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
24.207,11 + 3.510.500,62 = 3.534.707,73 Euro 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
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GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Das Kapital der Stiftung setzt sich lediglich aus Kapital- und Gewinnrücklage zusammen.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 04 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
17 Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 1.8 Ausgleichspos-

ten für Anteile anderer Gesellschafter 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (12.05.2020) 

P 1.8 50.163.517,14 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 (1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens 
eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jah-
resabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterunter-
nehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 47 
Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die Gesamtbilanz als 
Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, übersichtliche und nach ein-
heitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die über die Zusammensetzung 
des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten Tochterorganisationen und den Ka-
pitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander 
folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommu-
naler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die je-
weiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende For-
matierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamt-
bilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition P 1.8 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter werden 
im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position zuzu-
ordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Passivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 1.8 Ausgleichsposten für Anteile anderer 
Gesellschafter ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 50.163.517,14 Euro ausgewiesen. Dieser 
setzt sich grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und 
der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition P 1.8 Ausgleichsposten für Anteile 
   anderer Gesellschafter in Euro 

Konzernbilanz Passiva  50.163.517,14    
Summe der Konsolidierungsbuchungen 47.296.125,18 
Summenbilanz Passiva       2.867.391,96    
Stadt                        -      
GAG                        -      
WBL                        -      
Konzern Klinikum          672.726,13    
Konzern TWL       2.194.665,83    
LUKOM                        -      
WGS                        -      
LUMEDIA                        -      
Service Wohnanlage Maudach                        -      
GML                        -      
Stiftung Ludwigshafener Bürger                        -      
Franz und Käthe Ludowici Stiftung                        -      
Stiftung Ernst Bloch                        -      
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung - 
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Konsolidierungsbuchungen 

 
 

 
 
-2.859.488,29 + 50.155.613,47 = 47.296.125,18 Euro 

 
 
Die Summenbilanz Passiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen  

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 
 
In die Gesamtbilanzposition P 1.7 Gesamterfolg ist der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
der vollkonsolidierten Tochterunternehmen einzutragen. Hierfür ist es teilweise nötig, Umgrup-
pierungen von Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vorzunehmen.  
Für die zu prüfende Position war dies beim Klinikum die GuV-Position 21 „Nicht beherrschende 
Anteile.  
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706.902,55 – 34.176,42 = 672.726,13 Euro 
 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
In die Gesamtbilanzposition P 1.7 Gesamterfolg ist der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
der vollkonsolidierten Tochterunternehmen einzutragen. Hierfür ist es teilweise nötig, Umgrup-
pierungen von Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vorzunehmen.  
Für die zu prüfende Position war dies bei TWL die GuV-Position 19 „Nicht beherrschende 
Anteile.  

 
2.152.585,74 + 42.080,09 = 2.194.665,83 Euro 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
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GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Das Kapital der Stiftung setzt sich lediglich aus Kapital- und Gewinnrücklage zusammen.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
  



Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 1.8 Ausgleichsposten für Anteile anderer 

Gesellschafter 

 192 

 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 04 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
  



Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 4.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen 

 193 

 
 

Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 06 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
18 Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 4.1 Rückstellungen 

für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (12.05.2020) 

P 4.1 331.546.172,00 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 (1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens 
eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jah-
resabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterunter-
nehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 47 
Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die Gesamtbilanz als 
Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, übersichtliche und nach ein-
heitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die über die Zusammensetzung 
des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten Tochterorganisationen und den Ka-
pitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander 
folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommu-
naler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die je-
weiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende For-
matierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamt-
bilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition P 4.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Posi-
tion zuzuordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Passivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 4.1 Rückstellungen für Pensionen und 
ähnliche Verpflichtungen ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 331.546.172,00 Euro ausgewie-
sen. Dieser setzt sich grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunter-
nehmen und der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition P 4.1 Rückstellungen für Pensionen und 
   ähnliche Verpflichtungen in Euro 

Konzernbilanz Passiva    331.546.172,00 
Summe der Konsolidierungsbuchungen 12.228.953,00 
Summenbilanz Passiva    319.317.219,00    
Stadt    251.151.700,00    
GAG      45.213.583,00    
WBL        5.988.400,00    
Konzern Klinikum                        -      
Konzern TWL     16.727.068,00    
LUKOM          236.468,00    
WGS                        -      
LUMEDIA                        -      
Service Wohnanlage Maudach                        -      
GML                        -      
Stiftung Ludwigshafener Bürger                        -      
Franz und Käthe Ludowici Stiftung                        -      
Stiftung Ernst Bloch                        -      
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung - 
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Konsolidierungsbuchungen 

 
 
Die Summenbilanz Passiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen:  

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 
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Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Das Kapital der Stiftung setzt sich lediglich aus Kapital- und Gewinnrücklage zusammen.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvoll-
ziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 06 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
19 Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 5.2 Verbindlichkeiten 

aus Kreditaufnahmen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (12.05.2020) 

P 5.2 1.434.299.238,56 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 (1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens 
eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jah-
resabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterunter-
nehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 47 
Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die Gesamtbilanz als 
Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, übersichtliche und nach ein-
heitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die über die Zusammensetzung 
des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten Tochterorganisationen und den Ka-
pitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander 
folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommu-
naler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die je-
weiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende For-
matierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamt-
bilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition P 5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden im ersten 
Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen 
sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Passivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah-
men ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.434.299.238,56 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich 
grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt 
sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition P 5.2 Verbindlichkeiten aus  
   Kreditaufnahmen 

in Euro 

Konzernbilanz Passiva    1.434.299.238,56    
Summe der Konsolidierungsbuchungen -594.354,08 
Summenbilanz Passiva    1.434.893.592,64    
Stadt       864.161.884,31    
GAG       301.997.257,16    
WBL         23.154.742,46    
Konzern Klinikum           9.528.466,84    
Konzern TWL       214.024.342,69    
LUKOM           2.293.047,63    
WGS              916.117,96    
LUMEDIA           3.031.123,77    
Service Wohnanlage Maudach           2.172.390,33    
GML         13.614.219,49    
Stiftung Ludwigshafener Bürger                             -      
Franz und Käthe Ludowici Stiftung                             -      
Stiftung Ernst Bloch                             -      
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung - 

 



Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 

 202 

Konsolidierungsbuchungen 

 
 
Die Summenbilanz Passiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen:  

 
391.270.995,42 + 472.890.888,89 = 864.161.884,31 Euro 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 
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Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Das Kapital der Stiftung setzt sich lediglich aus Kapital- und Gewinnrücklage zusammen.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvoll-
ziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
20 Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 5.5 Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen und Leistungen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (12.05.2020) 

P 5.5 43.120.451,22 Euro 

Stichprobe:  Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
   Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 (1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens 
eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Ein-
fluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jah-
resabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterunter-
nehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 47 
Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a. die Gesamtbilanz als 
Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige, übersichtliche und nach ein-
heitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die über die Zusammensetzung 
des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten Tochterorganisationen und den Ka-
pitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander 
folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommu-
naler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die je-
weiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende For-
matierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamt-
bilanz. 
 
(4) Unter der Bilanzposition P 5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden 
im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position zuzu-
ordnen sind.  
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Passivseite der Gesamtbilanz 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von 
3.711.583.131,29 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 43.120.451,22 Euro ausgewiesen. Dieser 
setzt sich grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und 
der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Bilanzposition P 5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
   Leistungen in Euro 

Konzernbilanz Passiva     43.120.451,22    
Summe der Konsolidierungsbuchungen -7.866.976,08 
Summenbilanz Passiva     50.987.427,30 
Stadt       1.778.986,27    
GAG       5.384.939,07    
WBL       4.505.971,75    
Konzern Klinikum       4.706.219,51    
Konzern TWL     31.795.180,54    
LUKOM          279.449,95    
WGS              2.183,25    
LUMEDIA          234.361,02    
Service Wohnanlage Maudach            95.279,75    
GML       2.198.969,21    
Stiftung Ludwigshafener Bürger              5.772,51    
Franz und Käthe Ludowici Stiftung                 114,47    
Stiftung Ernst Bloch                        -      
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung - 
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Konsolidierungsbuchungen 

 
 

 
 

 
 

 
 
-237.784,37 + (-3.414.464,63) + (-10.743,90) + (-3.403.938,79) + (-326.853,89) +  
(-470.865,19) + (-2.325,31) = -7.866.976,08 Euro 
 
Die Summenbilanz Passiva für diese Position ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt 
und der jeweiligen Töchter: 
 
Stadtverwaltung Ludwigshafen:  

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 



Prüfung der Summenbilanz Passiva - Bilanzposition P 5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen 

 209 

 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Das Kapital der Stiftung setzt sich lediglich aus Kapital- und Gewinnrücklage zusammen.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind  nach-
vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14   1-142  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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1  

2  

2.4 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 09.09.2020 

2.4.2 545 

2.4.3 RPA 09.09.2020, TOP 13 Nichtöffentlich: Gesamtabschluss 2017; Prüfung der 

Stichproben aus der Sitzung am 29.01.2020, Gesamtergebnisrechnung, Prü-

fungsschritt 2 

 

Der Ausschuss stellt die einzelnen Prüfungsergebnisse fest. 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
3 Prüfung der Gesamtergebnisrechnung – Position 03 Erträge der sozialen 

Sicherung 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Position Gesamtwert der Position bei Prüfungsbeginn (06.07.2020) 

03  Erträge der sozialen  
  Sicherung 

122.506.827,79 Euro 

Stichproben: Gewinn- und Verlustrechnung mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
  Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres 
einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens eine 
Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss 
der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahres-
abschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 44 
Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-)Gliederung der Gesamt-
ergebnisrechnung ist in § 55 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die einheitliche Gliederung ist für 
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Gesamtabschlüsse (intertemporärer Vergleich) 
sowie verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 
Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Gewinn- und Verlustrechnungen, entnommen und 
in die jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbil-
dende Formatierungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamtergebnisrechnung.  

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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(4) Unter der Gesamtergebnisposition werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Kon-
zerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind. Nach dieser Aufsummierung erfol-
gen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Gesamtergebnisrechnung 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von -18.069.237,17 Euro 
aus. Auf der zu prüfenden Position ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 122.506.827,79 Euro 
ausgewiesen. Dieser setzt sich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunterneh-
men und der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Gesamtergebnisrechnungsposition 
03 Erträge der sozialen Sicherung in Euro 

Gesamtergebnisrechnung 122.506.827,79  

Summe der Konsolidierungsbuchungen -56.816,51    

Summen-Gesamtergebnisrechnung 122.563.644,30    

Stadt 122.563.644,30    

GAG  -      

WBL  -      

Konzern Klinikum  -      

Konzern TWL  -      

LUKOM  -      

WGS  -      

LUMEDIA  -      

Service Wohnanlage Maudach  -      

GML  -      

Stiftung Ludwigshafener Bürger  -      

Franz und Käthe Ludowici Stiftung  -      

Stiftung Ernst Bloch  -      

Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung  -      
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Der Gesamtkonsolidierungsbetrag in Höhe von -56.816,51 Euro setzt sich aus folgender Ein-
zelkonsolidierung zusammen: 

  
 
 
Die Summengesamtergebnisrechnung ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der 
jeweiligen Töchter: 
 
Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
  

 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH – Konzern 
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Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 
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Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 

 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Der aktuellste Abschluss der Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung ist die Vermögensübersicht 
zum 31.12.2015. Weil das dort errechnete Ergebnis aus Vorjahren stammte, wurde es auf der 
Passivseite der Gesamtbilanz der Position „1.6 Gesamtergebnisvortrag“ zugeordnet. Eine Ge-
samtergebnisrechnung für das aktuelle Abschlussjahr lag somit nicht vor.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvoll-

ziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
4 Prüfung der Gesamtergebnisrechnung – Position 07 sonstige laufende Er-

träge 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Position Gesamtwert der Position bei Prüfungsbeginn (06.07.2020) 

07  sonstige laufende Erträge 209.899,59 Euro 

Stichproben: Gewinn- und Verlustrechnung mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
  Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres 
einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens eine 
Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss 
der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahres-
abschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 44 
Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-)Gliederung der Gesamt-
ergebnisrechnung ist in § 55 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die einheitliche Gliederung ist für 
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Gesamtabschlüsse (intertemporärer Vergleich) 
sowie verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 
Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Gewinn- und Verlustrechnungen, entnommen und 
in die jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbil-
dende Formatierungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamtergebnisrechnung.  

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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(4) Unter der Gesamtergebnisposition werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Kon-
zerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind. Nach dieser Aufsummierung erfol-
gen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Gesamtergebnisrechnung 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von -18.069.237,17 Euro 
aus. Auf der zu prüfenden Position ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 209.899,59 Euro ausge-
wiesen.  
Durch Wegfall der Positionen „Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnis-
sen“ und „andere aktivierte Eigenleistungen“ in der Gesamtergebnisrechnung sind Beträge, 
die diesen Positionen zugeordnet wurden, werden nun dieser Sammelposition zugeordnet.  
Der Betrag dieser Position setzt sich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunter-
nehmen und der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Gesamtergebnisrechnungsposition 
07 sonstige laufende Erträge 

in Euro 

Gesamtergebnisrechnung 209.899,59  

Summe der Konsolidierungsbuchungen -65.459.156,18    

Summen-Gesamtergebnisrechnung  65.669.055,77    

Stadt  30.696.431,84    

GAG  1.633.476,82    

WBL  2.268.943,68    

Konzern Klinikum  3.289.419,76    

Konzern TWL  29.391.209,09    

LUKOM  72.509,06    

WGS -1.927.347,52    

LUMEDIA  18.867,62    

Service Wohnanlage Maudach  26.494,81    

GML  199.050,61    

Stiftung Ludwigshafener Bürger  -      

Franz und Käthe Ludowici Stiftung  -      

Stiftung Ernst Bloch  -      

Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung  -      
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Der Gesamtkonsolidierungsbetrag in Höhe von -65.459.156,18 Euro setzt sich aus folgenden 
Einzelkonsolidierungen zusammen: 
 
Zwischenergebniseliminierung 

  
 
Ertrags- und Aufwandskonsolidierung 

 
 

 
 
-918.661,15 + (-24.368.950,64) + (-40.171.544,39) = -65.459.156,18 Euro 
 
 
Die Summengesamtergebnisrechnung ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der 
jeweiligen Töchter: 
 
Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 

 
1.252.433,45 + 29.443.998,39 = 30.695.431,84 Euro 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
-1.484.029,21 + 1.440.209,96 + 1.677.296,07 = 1.633.476,82 Euro 
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Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
9.752,47 + 1.387.431,16 + 871.760,05 = 2.268.943,68 Euro 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH – Konzern 

 
967.498,5 + 310.719,99 + 2.011.201,27 = 3.289.419,76 Euro 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
1.043.000,34 + 7.765.524,53 + 20.582.684,22 = 29.391.209,09 Euro 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
36.550,27 + (-1.971.320,28) + 7.422,49 = -1.927.347,52 Euro 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
13.340,86 + 5.526,76 = 18.867,62 Euro 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
-5.974,44 + 32.469,25 = 26.494,81 Euro 
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GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 

 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 

 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Der aktuellste Abschluss der Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung ist die Vermögensübersicht 
zum 31.12.2015. Weil das dort errechnete Ergebnis aus Vorjahren stammte, wurde es auf der 
Passivseite der Gesamtbilanz der Position „1.6 Gesamtergebnisvortrag“ zugeordnet. Eine Ge-
samtergebnisrechnung für das aktuelle Abschlussjahr lag somit nicht vor.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvoll-

ziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
5 Prüfung der Gesamtergebnisrechnung – Position 17 Erträge aus Beteiligun-

gen ohne Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Position 
Gesamtwert der Position bei  
Prüfungsbeginn (06.07.2020) 

17  Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteili- 
 gungen an assoziierten Tochterorganisationen 

30,00 Euro 

Stichproben: Gewinn- und Verlustrechnung mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
  Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres 
einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens eine 
Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss 
der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahres-
abschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 44 
Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-)Gliederung der Gesamt-
ergebnisrechnung ist in § 55 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die einheitliche Gliederung ist für 
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Gesamtabschlüsse (intertemporärer Vergleich) 
sowie verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 
Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Gewinn- und Verlustrechnungen, entnommen und 
in die jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbil-
dende Formatierungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamtergebnisrechnung.  

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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(4) Unter der Gesamtergebnisposition werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Kon-
zerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind. Nach dieser Aufsummierung erfol-
gen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Gesamtergebnisrechnung 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von -18.069.237,17 Euro 
aus. Auf der zu prüfenden Position ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 30,00 Euro ausgewiesen. 
Dieser setzt sich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der 
Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Gesamtergebnisrechnungsposition 
17 Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an 
assoziierten Tochterorganisationen 

in Euro 

Gesamtergebnisrechnung 30,00 

Summe der Konsolidierungsbuchungen 0,00 

Summen-Gesamtergebnisrechnung 30,00    

Stadt  -    

GAG  -    

WBL -    

Konzern Klinikum -    

Konzern TWL 30,00    

LUKOM -    

WGS -    

LUMEDIA -    

Service Wohnanlage Maudach -    

GML -    

Stiftung Ludwigshafener Bürger  -      

Franz und Käthe Ludowici Stiftung  -      

Stiftung Ernst Bloch  -      

Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung  -      
 
Konsolidierungsbuchungen 
Auf dieser Position erfolgten keine Konsolidierungsbuchungen 
 
Die Summengesamtergebnisrechnung ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der 
jeweiligen Töchter: 
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Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
Dieser Betrag ist der Gesamtrechnungsposition 18 „Erträge aus Beteiligungen an assoziierten 
Tochterorganisationen“ zugeordnet. 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH – Konzern 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
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Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 

 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Der aktuellste Abschluss der Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung ist die Vermögensübersicht 
zum 31.12.2015. Weil das dort errechnete Ergebnis aus Vorjahren stammte, wurde es auf der 
Passivseite der Gesamtbilanz der Position „1.6 Gesamtergebnisvortrag“ zugeordnet. Eine Ge-
samtergebnisrechnung für das aktuelle Abschlussjahr lag somit nicht vor.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden.  
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvoll-

ziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
6 Prüfung der Gesamtergebnisrechnung – Position 20 sonstige Zins- und 

ähnliche Erträge 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Position 
Gesamtwert der Position bei  
Prüfungsbeginn (06.07.2020) 

20  sonstige Zins- und ähnliche Erträge 7.763.133,63 Euro 

Stichproben: Gewinn- und Verlustrechnung mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
  Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres 
einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens eine 
Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss 
der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahres-
abschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 44 
Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-)Gliederung der Gesamt-
ergebnisrechnung ist in § 55 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die einheitliche Gliederung ist für 
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Gesamtabschlüsse (intertemporärer Vergleich) 
sowie verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 
Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Gewinn- und Verlustrechnungen, entnommen und 
in die jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbil-
dende Formatierungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamtergebnisrechnung.  

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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(4) Unter der Gesamtergebnisposition werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Kon-
zerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind. Nach dieser Aufsummierung erfol-
gen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Gesamtergebnisrechnung 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von -18.069.237,17 Euro 
aus. Auf der zu prüfenden Position ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 7.763.133,63 Euro aus-
gewiesen. Dieser setzt sich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen 
und der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Gesamtergebnisrechnungsposition 
20 sonstige Zins- und ähnliche Erträge in Euro 

Gesamtergebnisrechnung 7.763.133,63 

Summe der Konsolidierungsbuchungen -636.448,30 

Summen-Gesamtergebnisrechnung 8.399.581,93    

Stadt  7.211.166,81    

GAG  28.237,15    

WBL  925,33    

Konzern Klinikum  286.543,31    

Konzern TWL  848.359,29    

LUKOM  -      

WGS  -      

LUMEDIA  274,14    

Service Wohnanlage Maudach  -      

GML  2.415,76    

Stiftung Ludwigshafener Bürger  14.732,76    

Franz und Käthe Ludowici Stiftung  6.927,38    

Stiftung Ernst Bloch  -      

Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung  -      
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Der Gesamtkonsolidierungsbetrag in Höhe von -636.448,30 Euro setzt sich aus folgender Ein-
zelkonsolidierung zusammen: 

 
 
Die Summengesamtergebnisrechnung ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der 
jeweiligen Töchter: 
 
Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 

 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen  am Rhein gemeinnützige GmbH – Konzern 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 
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Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 

 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 

 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Der aktuellste Abschluss der Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung ist die Vermögensübersicht 
zum 31.12.2015. Weil das dort errechnete Ergebnis aus Vorjahren stammte, wurde es auf der 
Passivseite der Gesamtbilanz der Position „1.6 Gesamtergebnisvortrag“ zugeordnet. Eine Ge-
samtergebnisrechnung für das aktuelle Abschlussjahr lag somit nicht vor.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden.  
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvoll-

ziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
7 Prüfung der Gesamtergebnisrechnung – Position 07 sonstige laufende Er-

träge 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Position Gesamtwert der Position bei Prüfungsbeginn (06.07.2020) 

07  sonstige laufende Erträge 209.899,59 Euro 

Stichproben: Gewinn- und Verlustrechnung mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
  Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres 
einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens eine 
Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss 
der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahres-
abschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 



 

 239 

§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 44 
Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-)Gliederung der Gesamt-
ergebnisrechnung ist in § 55 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die einheitliche Gliederung ist für 
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Gesamtabschlüsse (intertemporärer Vergleich) 
sowie verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 
Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Gewinn- und Verlustrechnungen, entnommen und 
in die jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbil-
dende Formatierungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamtergebnisrechnung.  

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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(4) Unter der Gesamtergebnisposition werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Kon-
zerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind. Nach dieser Aufsummierung erfol-
gen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Gesamtergebnisrechnung 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von -18.069.237,17 Euro 
aus. Auf der zu prüfenden Position ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 209.899,59 Euro ausge-
wiesen.  
Durch Wegfall der Positionen „Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnis-
sen“ und „andere aktivierte Eigenleistungen“ in der Gesamtergebnisrechnung sind Beträge, 
die diesen Positionen zugeordnet wurden, werden nun dieser Sammelposition zugeordnet.  
Der Betrag dieser Position setzt sich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunter-
nehmen und der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Gesamtergebnisrechnungsposition 
07 sonstige laufende Erträge 

in Euro 

Gesamtergebnisrechnung 209.899,59  

Summe der Konsolidierungsbuchungen -65.459.156,18    

Summen-Gesamtergebnisrechnung  65.669.055,77    

Stadt  30.696.431,84    

GAG  1.633.476,82    

WBL  2.268.943,68    

Konzern Klinikum  3.289.419,76    

Konzern TWL  29.391.209,09    

LUKOM  72.509,06    

WGS -1.927.347,52    

LUMEDIA  18.867,62    

Service Wohnanlage Maudach  26.494,81    

GML  199.050,61    

Stiftung Ludwigshafener Bürger  -      

Franz und Käthe Ludowici Stiftung  -      

Stiftung Ernst Bloch  -      

Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung  -      



 

 241 

 
Der Gesamtkonsolidierungsbetrag in Höhe von -65.459.156,18 Euro setzt sich aus folgenden 
Einzelkonsolidierungen zusammen: 
 
Zwischenergebniseliminierung 

  
 
Ertrags- und Aufwandskonsolidierung 

 
 

 
 
-918.661,15 + (-24.368.950,64) + (-40.171.544,39) = -65.459.156,18 Euro 
 
 
Die Summengesamtergebnisrechnung ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der 
jeweiligen Töchter: 
 
Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 

 
1.252.433,45 + 29.443.998,39 = 30.695.431,84 Euro 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
-1.484.029,21 + 1.440.209,96 + 1.677.296,07 = 1.633.476,82 Euro 
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Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
9.752,47 + 1.387.431,16 + 871.760,05 = 2.268.943,68 Euro 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH – Konzern 

 
967.498,5 + 310.719,99 + 2.011.201,27 = 3.289.419,76 Euro 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
1.043.000,34 + 7.765.524,53 + 20.582.684,22 = 29.391.209,09 Euro 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
36.550,27 + (-1.971.320,28) + 7.422,49 = -1.927.347,52 Euro 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
13.340,86 + 5.526,76 = 18.867,62 Euro 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
-5.974,44 + 32.469,25 = 26.494,81 Euro 
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GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 

 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 

 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Der aktuellste Abschluss der Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung ist die Vermögensübersicht 
zum 31.12.2015. Weil das dort errechnete Ergebnis aus Vorjahren stammte, wurde es auf der 
Passivseite der Gesamtbilanz der Position „1.6 Gesamtergebnisvortrag“ zugeordnet. Eine Ge-
samtergebnisrechnung für das aktuelle Abschlussjahr lag somit nicht vor.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvoll-

ziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
8 Prüfung der Gesamtergebnisrechnung – Position 10 Materialaufwand, Auf-

wendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Position 
Gesamtwert der Position bei  
Prüfungsbeginn (06.07.2020) 

10  Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- und 
 Dienstleistungen 

475.214.586,73 Euro 

Stichproben: Gewinn- und Verlustrechnung mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
  Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres 
einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens eine 
Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss 
der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahres-
abschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 44 
Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-)Gliederung der Gesamt-
ergebnisrechnung ist in § 55 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die einheitliche Gliederung ist für 
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Gesamtabschlüsse (intertemporärer Vergleich) 
sowie verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 
Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Gewinn- und Verlustrechnungen, entnommen und 
in die jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbil-
dende Formatierungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamtergebnisrechnung.  

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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(4) Unter der Gesamtergebnisposition werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Kon-
zerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind. Nach dieser Aufsummierung erfol-
gen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Gesamtergebnisrechnung 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von -18.069.237,17 Euro 
aus. Auf der zu prüfenden Position ist ein Gesamtbetrag in Höhe von -475.214.586,73 Euro 
ausgewiesen. Dieser setzt sich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunterneh-
men und der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Gesamtergebnisrechnungsposition 
10 Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen  

in Euro 

Gesamtergebnisrechnung 475.214.586,73 

Summe der Konsolidierungsbuchungen -71.801.885,74 

Summen-Gesamtergebnisrechnung 547.016.472,47 

Stadt 101.865.207,59    

GAG 40.140.761,55    

WBL  27.232.533,62    

Konzern Klinikum  59.187.745,50    

Konzern TWL 294.941.663,16    

LUKOM  4.345.810,63    

WGS  936.419,64    

LUMEDIA  415.441,96    

Service Wohnanlage Maudach  228.798,15    

GML  17.703.968,43    

Stiftung Ludwigshafener Bürger  16.385,76    

Franz und Käthe Ludowici Stiftung  1.736,48    

Stiftung Ernst Bloch  -      

Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung  -      
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Der Gesamtkonsolidierungsbetrag in Höhe von -71.801.885,74 Euro setzt sich aus folgender 
Einzelkonsolidierung zusammen: 

 
 
Die Summengesamtergebnisrechnung ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der 
jeweiligen Töchter: 
 
Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 

 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH – Konzern 

 
54.355.795,22 + 4.831.950,28 = 59.187.745,50 Euro 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
197.015.719,66 + 97.925.943,50 = 294.941.663,16 Euro 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
1.120.278,46 + 3.225.532,17 = 4.345.810,63 Euro 
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WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
351.287,42 + 64.154,54 = 415.441,96 Euro 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
176.438,15 + 52.360,00 = 228.798,15 Euro 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 

 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 

 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Der aktuellste Abschluss der Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung ist die Vermögensübersicht 
zum 31.12.2015. Weil das dort errechnete Ergebnis aus Vorjahren stammte, wurde es auf der 
Passivseite der Gesamtbilanz der Position „1.6 Gesamtergebnisvortrag“ zugeordnet. Eine Ge-
samtergebnisrechnung für das aktuelle Abschlussjahr lag somit nicht vor.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden.  
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvoll-

ziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
9 Prüfung der Gesamtergebnisrechnung – Position 18 Erträge aus Beteiligun-

gen an assoziierten Unternehmen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Position Gesamtwert der Position bei Prüfungsbeginn (06.07.2020) 

18  Erträge aus Beteiligungen 
an assoziierten Unternehmen  

130.850,52 Euro 

Stichproben: Gewinn- und Verlustrechnung mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
  Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres 
einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens eine 
Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss 
der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahres-
abschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 44 
Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-)Gliederung der Gesamt-
ergebnisrechnung ist in § 55 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die einheitliche Gliederung ist für 
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Gesamtabschlüsse (intertemporärer Vergleich) 
sowie verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 
Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Gewinn- und Verlustrechnungen, entnommen und 
in die jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbil-
dende Formatierungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamtergebnisrechnung.  

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang



 

 253 

 
(4) Unter der Gesamtergebnisposition werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Kon-
zerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind. Nach dieser Aufsummierung erfol-
gen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Gesamtergebnisrechnung 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von -18.069.237,17 Euro 
aus. Auf der zu prüfenden Position ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 130.850,52 Euro ausge-
wiesen. Dieser setzt sich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und 
der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Gesamtergebnisrechnungsposition 
18 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen in Euro 

Gesamtergebnisrechnung  130.850,52    

Summe der Konsolidierungsbuchungen -1.454.917,91    

Summen-Gesamtergebnisrechnung  1.585.768,43    

Stadt  -      

GAG  1.505.606,93    

WBL  -      

Konzern Klinikum  -      

Konzern TWL  -      

LUKOM  -      

WGS  -      

LUMEDIA  80.161,50    

Service Wohnanlage Maudach  -      

GML  -      

Stiftung Ludwigshafener Bürger  -      

Franz und Käthe Ludowici Stiftung  -      

Stiftung Ernst Bloch  -      

Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung  -      
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Der Gesamtkonsolidierungsbetrag in Höhe von -1.454.917,91 Euro setzt sich aus folgender 
Einzelkonsolidierung zusammen: 

 
 
Die Summengesamtergebnisrechnung ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der 
jeweiligen Töchter: 
 
Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 

  
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH – Konzern 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
„9. Erträge aus Beteiligungen“ sind unter Gesamtbilanzposition 17 erfasst. 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
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WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 

 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
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Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Der aktuellste Abschluss der Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung ist die Vermögensübersicht 
zum 31.12.2015. Weil das dort errechnete Ergebnis aus Vorjahren stammte, wurde es auf der 
Passivseite der Gesamtbilanz der Position „1.6 Gesamtergebnisvortrag“ zugeordnet. Eine Ge-
samtergebnisrechnung für das aktuelle Abschlussjahr lag somit nicht vor.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvoll-

ziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
10 Prüfung der Gesamtergebnisrechnung – Position 17 Erträge aus Beteiligun-

gen ohne Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Position 
Gesamtwert der Position bei  
Prüfungsbeginn (06.07.2020) 

17  Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteili- 
 gungen an assoziierten Tochterorganisationen 

30,00 Euro 

Stichproben: Gewinn- und Verlustrechnung mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
  Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres 
einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens eine 
Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss 
der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahres-
abschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 



 

 259 

§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 44 
Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-)Gliederung der Gesamt-
ergebnisrechnung ist in § 55 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die einheitliche Gliederung ist für 
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Gesamtabschlüsse (intertemporärer Vergleich) 
sowie verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 
Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Gewinn- und Verlustrechnungen, entnommen und 
in die jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbil-
dende Formatierungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamtergebnisrechnung.  

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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(4) Unter der Gesamtergebnisposition werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Kon-
zerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind. Nach dieser Aufsummierung erfol-
gen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Gesamtergebnisrechnung 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von -18.069.237,17 Euro 
aus. Auf der zu prüfenden Position ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 30,00 Euro ausgewiesen. 
Dieser setzt sich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der 
Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Gesamtergebnisrechnungsposition 
17 Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an 
assoziierten Tochterorganisationen 

in Euro 

Gesamtergebnisrechnung 30,00 

Summe der Konsolidierungsbuchungen 0,00 

Summen-Gesamtergebnisrechnung 30,00    

Stadt  -    

GAG  -    

WBL -    

Konzern Klinikum -    

Konzern TWL 30,00    

LUKOM -    

WGS -    

LUMEDIA -    

Service Wohnanlage Maudach -    

GML -    

Stiftung Ludwigshafener Bürger  -      

Franz und Käthe Ludowici Stiftung  -      

Stiftung Ernst Bloch  -      

Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung  -      
 
Konsolidierungsbuchungen 
Auf dieser Position erfolgten keine Konsolidierungsbuchungen 
 
Die Summengesamtergebnisrechnung ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der 
jeweiligen Töchter: 
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Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
Dieser Betrag ist der Gesamtrechnungsposition 18 „Erträge aus Beteiligungen an assoziierten 
Tochterorganisationen“ zugeordnet. 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH – Konzern 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
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Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 

 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Der aktuellste Abschluss der Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung ist die Vermögensübersicht 
zum 31.12.2015. Weil das dort errechnete Ergebnis aus Vorjahren stammte, wurde es auf der 
Passivseite der Gesamtbilanz der Position „1.6 Gesamtergebnisvortrag“ zugeordnet. Eine Ge-
samtergebnisrechnung für das aktuelle Abschlussjahr lag somit nicht vor.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden.  
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvoll-

ziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
11 Prüfung der Gesamtergebnisrechnung – Position 05 privatrechtliche Leis-

tungsentgelte 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Position Gesamtwert der Position bei Prüfungsbeginn (06.07.2020) 

05 privatrechtliche  
  Leistungsentgelte 

855.027.354,39 Euro 

Stichproben: Gewinn- und Verlustrechnung mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
  Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres 
einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens eine 
Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss 
der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahres-
abschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
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§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 44 
Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-)Gliederung der Gesamt-
ergebnisrechnung ist in § 55 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die einheitliche Gliederung ist für 
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Gesamtabschlüsse (intertemporärer Vergleich) 
sowie verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 
Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Gewinn- und Verlustrechnungen, entnommen und 
in die jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbil-
dende Formatierungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamtergebnisrechnung.  

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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(4) Unter der Gesamtergebnisposition werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Kon-
zerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind. Nach dieser Aufsummierung erfol-
gen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Gesamtergebnisrechnung 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von -18.069.237,17 Euro 
aus. Auf der zu prüfenden Position ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 855.027.354,39 Euro 
ausgewiesen. Dieser setzt sich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunterneh-
men und der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Gesamtergebnisrechnungsposition 
05 privatrechtliche Leistungsentgelte in Euro 

Gesamtergebnisrechnung 855.027.354,39 
Summe der Konsolidierungsbuchungen -35.165.077,91 
Summen-Gesamtergebnisrechnung 890.192.432,30 
Stadt  7.313.307,73    
GAG  89.493.689,03    
WBL  88.913.477,42    
Konzern Klinikum 255.242.188,79    
Konzern TWL 410.456.616,40    
LUKOM  8.543.034,43    
WGS  4.291.981,51    
LUMEDIA  582.284,50    
Service Wohnanlage Maudach  417.393,05    
GML  24.916.721,23    
Stiftung Ludwigshafener Bürger  21.738,21    
Franz und Käthe Ludowici Stiftung  -      
Stiftung Ernst Bloch  -      
Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung  -      
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Der Gesamtkonsolidierungsbetrag in Höhe von -35.165.077,91 Euro setzt sich aus folgender 
Einzelkonsolidierung zusammen: 

 
 
Die Summengesamtergebnisrechnung ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der 
jeweiligen Töchter: 
 
Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 

 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH – Konzern 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
34.181,51 + 4.257.800,00 + 0,00 = 4.291.981,51 Euro 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
416.275,65 + 1.117,40 = 417.393,05 Euro 
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GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 
 

 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 
 

 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Der aktuellste Abschluss der Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung ist die Vermögensübersicht 
zum 31.12.2015. Weil das dort errechnete Ergebnis aus Vorjahren stammte, wurde es auf der 
Passivseite der Gesamtbilanz der Position „1.6 Gesamtergebnisvortrag“ zugeordnet. Eine Ge-
samtergebnisrechnung für das aktuelle Abschlussjahr lag somit nicht vor.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
  



 

 269 

 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvoll-

ziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: 

 

Begleitender Prüfer bei 1-14: 
 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 09.09.2020 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 2 
Prüfung der Gesamtergebnisrechnung – Position 18 Erträge aus Beteiligungen an as-

soziierten Unternehmen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Position Gesamtwert der Position bei Prüfungsbeginn (06.07.2020) 

18  Erträge aus Beteiligungen 
an assoziierten Unternehmen  

130.850,52 Euro 

Stichproben: Gewinn- und Verlustrechnung mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen 
  Konsolidierungsbuchungen 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres 
einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres mindestens eine 
Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss 
der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahres-
abschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Son-
dervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausge-
nommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung zu 
konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, 
der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem Einfluss 
der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also durch Kapital-
konsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 HGB 
ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenommen. Maß-
geblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß § 311 Abs. 1 HGB 
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vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen Verhältnisse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung haben, brau-
chen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden, müssen aber gemäß 
§ 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresab-
schluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at 
cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 14 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraft-

werk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
- Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart keine 
Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den Jahresab-
schluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind dies die in § 44 
Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-)Gliederung der Gesamt-
ergebnisrechnung ist in § 55 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die einheitliche Gliederung ist für 
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Gesamtabschlüsse (intertemporärer Vergleich) 
sowie verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2017 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen, insbesondere der Gewinn- und Verlustrechnungen, entnommen und 
in die jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbil-
dende Formatierungen ergab sich die zum 31.12.2017 erstellte Gesamtergebnisrechnung.  
 
(4) Unter der Gesamtergebnisposition werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Kon-
zerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind. Nach dieser Aufsummierung erfol-
gen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen. 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs. 1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ver-
mittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss der 
Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der ordnungs-
gemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbeginn durch den 
Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits durch 
Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Gesamtergebnisrechnung 2017 weist einen Gesamtwert in Höhe von -18.069.237,17 Euro 
aus. Auf der zu prüfenden Position ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 130.850,52 Euro ausge-
wiesen. Dieser setzt sich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und 
der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen: 
 

Gesamtergebnisrechnungsposition 
18 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 

in Euro 

Gesamtergebnisrechnung  130.850,52    

Summe der Konsolidierungsbuchungen -1.454.917,91    

Summen-Gesamtergebnisrechnung  1.585.768,43    

Stadt  -      

GAG  1.505.606,93    

WBL  -      

Konzern Klinikum  -      

Konzern TWL  -      

LUKOM  -      

WGS  -      

LUMEDIA  80.161,50    

Service Wohnanlage Maudach  -      

GML  -      

Stiftung Ludwigshafener Bürger  -      

Franz und Käthe Ludowici Stiftung  -      

Stiftung Ernst Bloch  -      

Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung  -      
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Der Gesamtkonsolidierungsbetrag in Höhe von -1.454.917,91 Euro setzt sich aus folgender 
Einzelkonsolidierung zusammen: 

 
 
Die Summengesamtergebnisrechnung ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der 
jeweiligen Töchter: 
 
Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 

  
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau 

 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH – Konzern 

 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
„9. Erträge aus Beteiligungen“ sind unter Gesamtbilanzposition 17 erfasst. 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 



 

 274 

 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Lud-
wigshafen GmbH) 

 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 

 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 

 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
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Dr. Hans Klüber Gedächtnisstiftung 
Der aktuellste Abschluss der Dr. Hans Klüber-Gedächtnisstiftung ist die Vermögensübersicht 
zum 31.12.2015. Weil das dort errechnete Ergebnis aus Vorjahren stammte, wurde es auf der 
Passivseite der Gesamtbilanz der Position „1.6 Gesamtergebnisvortrag“ zugeordnet. Eine Ge-
samtergebnisrechnung für das aktuelle Abschlussjahr lag somit nicht vor.  
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvoll-

ziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

 den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 20/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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1  

2  

2.5 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 25.11.2020 

2.5.1 RPA 25.11.2020, TOP 1 Öffentlich: Präsentation des Gesamtabschlus-

ses 2017 

Herr Bgo. Schwarz erläutert anhand einer Powerpoint-Point Präsentation den Gesamtab-
schluss 2017, der zum 3. Mal zu erstellen war. 

Er führt aus, dass die vom Gesetzgeber vorgegebene Frist nicht eingehalten werden 
konnte. Ziel ist es den Gesamtabschluss jeweils termingerecht zu erstellen. 

Der Ausschuss nimmt den Gesamtabschluss 2017 zur Kenntnis. 
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2.5.2 RPA 25.11.2020, TOP 2 Öffentlich: Bericht des Bereichs Revision über 

die Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 sowie dessen Anlagen der 

Stadt Ludwigshafen am Rhein 

Herr Libowsky erläutert anhand einer Powerpoint-Point Präsentation die Prüfung des Ge-
samtabschlusses 2017. 

Der Ausschuss nimmt den Gesamtabschluss 2017 zur Kenntnis.
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2.5.3 RPA 25.11.2020, TOP 3 Öffentlich: Bericht des Rechnungsprüfungsaus-

schusses über die Prüfung des Gesamtabschlusses 2017 sowie dessen 

Anlagen der Stadt Ludwigshafen am Rhein 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Gesamtabschluss 2017 geprüft. Gemäß 
§ 113 Abs. 3 GemO hat der Rechnungsprüfungsausschuss zusätzlich einen Prüfungsbe-
richt über Art und Umfang sowie über das Ergebnis seiner Gesamtabschlussprüfung zu 
erstellen. Der Bericht des Ausschusses über die durchgeführten Prüfungen wird im An-
schluss an die Sitzung erstellt, dem Stadtrat in seiner Sitzung am 14.12.2020 zur Kenntnis 
gegeben und anschließend veröffentlicht. 
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Zusammenfassendes Ergebnis 
 

Wir haben den Gesamtabschluss der  
 

Stadt Ludwigshafen am Rhein 
 

für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 
 

einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Die Aufstellung des Gesamtabschlusses liegt in 

der Verantwortung der Oberbürgermeisterin und des Stadtkämmerers als gesetzliche Ver-

treter der Stadt. Unsere Aufgabe ist es, eine Bescheinigung zu dem Gesamtabschluss auf 

der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht abzugeben. 

 

Bei der Festlegung der prüferischen Handlungen wurden die Kenntnisse über die Tätigkeit 

und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über 

mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Handlungen wurden die Wirksamkeit der 

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsituation sowie Nachweise für die Angaben 

in Buchführung, Inventar und Gesamtjahresabschluss sowie dessen Anlagen überwie-

gend auf der Basis der prüferischen Durchsicht beurteilt. 

 

Eine prüferische Durchsicht ist so zu planen und durchzuführen, dass wir bei kritischer 

Würdigung mit einer gewissen Sicherheit ausschließen können, dass der Gesamtjahres-

abschluss in wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften widerspricht. Unsere 

prüferische Durchsicht beschränkte sich in erster Linie auf analytische Beurteilungen und 

bietet deshalb nicht die durch eine Abschlussprüfung erreichbare Sicherheit. 

 

Unsere prüferische Durchsicht hat zu keinen Einwendungen geführt, die es recht-

fertigen, den Gesamtabschluss sowie dessen Anlagen in der vorliegenden Form 

nicht dem Stadtrat vorzulegen und nicht zu veröffentlichen. 

 

Ludwigshafen am Rhein, den 25. November 2020 

 


